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I. Welche Rechte haben Sie als Patientin - 
welche Pfl ichten hat der Arzt? 1

1. Rechtliche Grundlagen
Seit dem 26. Februar 2013 gibt es das „Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten“ (Patientenrechtegesetz), durch 
das Richterrecht in Gesetzesform gebracht und Rechte neu formuliert 
wurden.

Insbesondere durch die neuen Paragrafen §§ 630a fortf olgende im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist der Behandlungsvertrag jetzt im 
Gegensatz zu dem vorherigen Richterrecht übersichtlicher geregelt.

Der komplett e Gesetzestext des Patientenrechtegesetztes 
(PatRG) ist im Anhang abgedruckt. 
Das PatRG ist kein eigenes Gesetzbuch, sondern hat insbesondere 
das BGB und das Sozialgesetzbuch (SGB) Fünft es Buch (V) um einige 
Paragrafen ergänzt und verändert. Die rechtlichen Regelungen rund 
um Ihre Rechte als Patientin und Versicherte und die Ärztepfl ichten 
sind auch weiterhin in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen zu 
fi nden, wie im Bürgerlichen Gesetzbuch, in den Sozialgesetzbüchern 
oder im Versicherungsvertragsgesetz, im Strafgesetzbuch, in den 
Berufsordnungen der ÄrztInnen oder auch - für spezielle Regelungen - 
z.B. im Transplantationsgesetz, in der Röntgenverordnung, im PsychKG, 
Arzneimitt elgesetz und vielen mehr.

Eine wichtige Rechtsgrundlage für die Behandlung bei einer niedergelasse-
nen Ärztin oder in einem Krankenhaus ist der Behandlungsvertrag. 
Durch ihn werden Rechte und Pfl ichten der Vertragspartner geregelt, wenn 
es um medizinische Behandlungen geht. 
Der Vertrag kommt in der Regel schon durch den Arztbesuch zustande 
bzw. (bei Kassenpatienten) wenn die Versichertenkarte abgegeben wird.

Der Arzt2 ist durch den Behandlungsvertrag zu einer fachgerechten, dem 
allgemein anerkannten fachlichen Standard entsprechenden medizini-
schen Behandlung verpfl ichtet. Den Erfolg der medizinischen Behandlung, 
die (Wieder-)Herstellung der Gesundheit, schuldet er nicht. 3

1 Zum Verhältnis Patientin - Zahnarzt verweisen wir Sie auf unsere BAGP-Broschüre Nr. 2: 
„Informationen rund um die Versorgung mit Zahnersatz“.

2 „Behandelnde“ im Sinne des Behandlungsvertrages sind nicht nur die (Zahn-) ÄrztInnen, 
sondern auch Angehörige anderer Heilberufe wie Physio- und Ergotherapeuten, 
Logopäden, Hebammen, HeilpraktikerInnen, psychologische Psychotherapeuten etc.

3 Der Behandlungsvertrag ist ein dem Dienstvertrag (§ 611 BGB) ähnlicher Vertrag, kein 
Werkvertrag.

PatRG:
§§ 630a ff . BGB

PatRG:
§ 630a Abs.2 BGB
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Die einzelnen Rechte und Pfl ichten aus dem Behandlungsvertrag werden 
weiter unten genauer erläutert.

2. Recht auf Gesundheit und Selbstbestimmung
Nach dem Grundgesetz hat jeder Mensch ein Recht auf Leben und auf kör-
perliche Unversehrtheit4. Daraus wird ein Anspruch des Bürgers abgeleitet, 
der einem „Grundrecht auf Gesundheit“ nahekommt, dass nämlich der Staat 
verpfl ichtet ist, die Gesundheit zu schützen, zu fördern und zu verbessern. 
Ein „Recht auf Gesundung“ dem Arzt gegenüber ergibt sich daraus natürlich 
nicht, denn kein Arzt kann garantieren, Sie zu heilen.

Das Recht auf Selbstbestimmung bedeutet, dass Sie als Bürgerin selbst ent-
scheiden, ob, wann und in welchem Umfang Sie ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen wollen. 

3. Recht auf freie Arzt- und Krankenhauswahl
Sie haben grundsätzlich die freie Entscheidung, zu welchem niedergelas-
senen Arzt Sie gehen5, ob und wie lange Sie sich von ihm behandeln las-
sen. 6 
Der Arzt kann frei entscheiden, ob er die Behandlung übernimmt. Dies gilt 
jedoch nicht für Notf älle oder wenn er Bereitschaft sdienst hat. Ein Kassen-
arzt kann die Behandlung wegen Überlastung oder bei gestörtem Vertrau-
ensverhältnis ablehnen.7

Ein gestörtes Vertrauensverhältnis kann z. B. vorliegen, wenn der Patient sich 
aggressiv benimmt, dauerhaft  therapeutische Empfehlungen nicht befolgt 
oder darum bitt et, ohne entsprechende Erkrankung „krankgeschrieben“ zu 
werden. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an.

Verschiedene Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen wie z.B. „Haus-
arztmodell“ oder „integrierte Versorgung“ sind mit einer Einschränkung des 
Rechts auf freie Arztwahl verbunden.

Für die Behandlung im Krankenhaus gilt:
Sie haben grundsätzlich freie Krankenhauswahl. Die Gesetzlichen Kranken-
kassen tragen die Kosten allerdings nur für zugelassene Krankenhäuser. 

4  Artikel 2 Grundgesetz (GG).

5  GKV-Versicherte: zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassener Arzt, § 73 SGB V, freie 
Arztwahl siehe § 76 SGB V. 

6  § 626 BGB in Verbindung mit § 76 Abs. 3 S. 2 SGB V.
7  § 627 Abs.2 BGB.
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Üblicherweise empfi ehlt Ihnen die Ärztin ein nahegelegenes Krankenhaus - 
außer z.B. bei speziellen Th erapieverfahren. 
Bei Kassenpatientinnen kann die Krankenkasse die Übernahme von Mehr-
kosten (z.B. Fahrtkosten durch die Wahl eines weit entf ernten Krankenhau-
ses) ganz oder teilweise ablehnen.8 

Im Krankenhaus haben Sie als Kassenpatientin kaum noch eine freie Arzt-
wahl, da in der Regel der Krankenhausträger Ihr Vertragspartner wird. Das 
Krankenhaus hat die Entscheidungsfreiheit, welche ärztlichen Fachkräft e zu 
Ihrer medizinischen Versorgung eingesetzt werden. 

Etwas anderes gilt für den sogenannten Belegarzt9. 

Wer Ihr Vertragspartner während eines Krankenhausaufenthaltes ist, geht 
aus dem Krankenhausvertrag hervor, der vor Ihrer Aufnahme schrift lich ge-
schlossen wird.

Sollten Sie mit der medizinischen Versorgung nicht zufrieden sein, können 
Sie das Krankenhaus jederzeit auf eigenes Risiko verlassen, selbst gegen 
dringenden ärztlichen Rat.

Für Schäden, die deshalb auft reten, weil Sie die Klinik gegen ärztlichen Rat 
frühzeitig verlassen haben, können die Ärztinnen bzw. Versicherungsträger 
aber nicht haft bar gemacht werden. Das Verlassen auf eigene Verantwor-
tung wird sich das Krankenhaus von Ihnen schrift lich bestätigen lassen. 
Bevor Sie eine solche Entscheidung treff en, sollten Sie sich beraten lassen 
(PatientInnenstellen, Angehörige, Freunde) und eine zweite fachliche Mei-
nung einholen.

4. Sorgfaltspfl icht10

Der Arzt hat eine umfassende Sorgfaltspfl icht. Sie betrifft   alle Bereiche sei-
nes Handelns.

a) Fachgerechte Behandlung 
Der Arzt schuldet Ihnen eine Behandlung, die am aktuellen Stand des me-
dizinischen Wissens ausgerichtet ist. 
Dies setzt regelmäßige Fortbildungen in seinem Fachgebiet und Informati-
on durch Fachliteratur voraus. 

8  § 39 Abs.2 SGB V. 
9 Ein Belegarzt ist ein nicht am Krankenhaus angestellter niedergelassener Arzt, der einige 

Bett en („Belegbett en“) in einem Krankenhaus mit seinen Patienten belegen kann.
10  Ein Verstoß wäre eine Pfl ichtverletzung im Sinne von § 280 Abs.1 BGB (Schadensersatz 

wegen Pfl ichtverletzung).

PatRG:
§ 630a Abs. 2 

BGB



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 8

Ebenso müssen die technischen Geräte, die der Arzt einsetzt, den aktuellen 
Standards entsprechen. Es müssen jedoch nicht unbedingt die modernsten 
Apparate sein. Die Handhabung muss der Arzt so beherrschen, dass er Sie 
nicht gefährdet und er verlässliche Ergebnisse erzielt, die er auch auswer-
ten kann.

Wenn dem Arzt das Fachwissen oder die entsprechende Ausstatt ung fehlt, 
um eine sichere Diagnose zu stellen oder Sie angemessen zu behandeln, 
muss er einen Spezialisten zu Rate ziehen oder Sie an einen Facharzt bzw. 
ein Krankenhaus weiterverweisen.

b) Pfl icht zur sorgfältigen Anamnese 
Die Ärztin muss sich für die Erforschung der Vorgeschichte Ihrer Erkrankung 
für die Anamnese ausreichend Zeit nehmen. Dazu muss sie den Krankheits-
verlauf und Vorerkrankungen erfragen. Durch die Anamnese gewinnt sie 
eine Vorstellung über Entstehung und Ursache der jetzigen Erkrankung.

c) Informationspfl ichten
Die Ärztin muss Ihnen in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung 
und falls erforderlich auch im Laufe der Behandlung alle wesentlichen Um-
stände erläutern: die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Ent-
wicklung, die Th erapie und die dabei und danach durchzuführenden Maß-
nahmen.

Wenn Ihr Arzt erkennt, dass bei Ihrer Behandlung (durch ihn oder durch 
einen anderen Arzt) möglicherweise ein Fehler gemacht wurde, muss er 
Sie darüber informieren. Allerdings nur dann, wenn für Sie gesundheitliche 
Gefahren bestehen oder wenn Sie danach fragen. Der Arzt ist also nicht 
verpfl ichtet, Sie unaufgefordert über einen erkennbaren Behandlungsfeh-
ler zu unterrichten, sofern er für Sie keine gesundheitlichen Gefahren er-
kennen kann.

Wenn Sie also einen Verdacht haben, sollten Sie diesen aussprechen 
und nachfragen.

Wenn die Ärztin weiß, dass die Krankenkasse oder Versicherung nicht alle 
Kosten übernimmt wie z.B. bei IGeL (individuellen Gesundheitsleistungen, 
siehe Seite 9) und Wahlleistungen im Krankenhaus, muss sie Sie vor der 
Behandlung schrift lich über die voraussichtlichen Kosten informie-
ren. Verstößt sie gegen diese wirtschaft liche Informationspfl icht, können Sie 
in der Regel die Bezahlung der Behandlungskosten aus diesem Grund ver-
weigern. 

PatRG:
§ 630c Abs. 2 Satz 

1 BGB

PatRG:
§ 630c Abs. 2 Satz 

2 BGB

PatRG:
§ 630c Abs. 3 

BGB
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Individuelle Gesundheitsleistungen – kurz: IGeL - 
sind privat zu zahlende, zusätzliche Leistungen, die nicht im Leistungska-
talog der Gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sind und die Sie 
mit dem Arzt vertraglich vereinbaren können. IGeL werden vermehrt 
angeboten und ermöglichen Ärzten eine zusätzliche Einkommensquelle, 
die keiner Kontrolle unterliegt. 
Nur selten sind IGeL im Einzelfall sinnvoll. Zu beachten ist, dass die Ge-
setzlichen Krankenkassen die Kosten für alle medizinisch notwendigen 
Untersuchungen und Behandlungen übernehmen müssen (unter Beach-
tung des Wirtschaft lichkeitsgebots).
Eine Orientierungshilfe im ärztlichen Angebotsdschungel bietet das In-
ternet-Portal des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen (MSD): www.igel-monitor.de

Tipps im Umgang mit IGeL:
 Ø Für die Entscheidung zu einer IGeL-Leistung muss Ihnen ausrei-

chend Zeit eingeräumt werden. Lassen Sie sich nicht unter Zeit-
druck setzen! 

 Ø Sie dürfen nicht zu einer IGeL-Leistung gedrängt werden!
 Ø Eine medizinische Leistung, die Kassenleistung ist, darf nicht von 

einem Kassenarzt privat in Rechnung gestellt  werden!
 Ø Wenn Sie von sich aus eine gewisse Symptomatik beschreiben 

oder wenn Beschwerden oder Symptome für eine Früherken-
nungsuntersuchung vorliegen, ist die Untersuchung eine Kassen-
leistung und darf nicht als IGeL privat in Rechnung gestellt wer-
den!

 Ø Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer Krankenkasse nach!
 Ø Über IGeL muss vor Behandlungsbeginn ein schrift licher Vertrag 

abgeschlossen werden, in dem alle Einzelleistungen und ihre Kos-
ten aufgeführt sind.

 Ø Vor Vertragsschluss muss die Ärztin Sie aufk lären über
o die Leistung selbst
o die Gründe, warum die Leistung nicht von den Kranken-

kassen bezahlt wird
o die Kosten der Leistung
o den therapeutischen Sinn der Leistung
o mögliche Risiken und Nebenwirkungen
o alternative Behandlungsmethoden
o das Risiko einer Nichtbehandlung

 Ø Nach Abschluss der Behandlung muss der Arzt eine Rechnung 
ausstellen.
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 Ø IGeL sind nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abzu-
rechnen.

 Ø Wenn Sie nur IGeL in Anspruch nehmen, müssen Sie die Versi-
chertenkarte nicht abgeben.

d) Recht auf Schutz der Intimsphäre
Sie müssen es nicht hinnehmen, dass z.B. in der Arztpraxis oder während 
der Krankenhausvisite andere Patientinnen Ihre Gespräche mithören. Wei-
sen Sie die Mitarbeiterinnen darauf hin, wenn Sie sich dadurch gestört füh-
len.
Ähnliches gilt, wenn Sie bei Untersuchungen mit dem Arzt oder der Ärztin 
allein im Raum sein möchten.

e) Besuchspfl icht11

Die Ärztin muss sich grundsätzlich selbst ein Bild von Ihrem Zustand ma-
chen. Ferndiagnosen und Th erapieempfehlungen nur aufgrund schrift licher 
oder mündlicher Berichte dürfen normalerweise nicht gegeben werden. 

Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht selber in die Sprechstunde 
kommen können, muss Ihr Hausarzt Sie zuhause aufsuchen. 
Er darf den Hausbesuch nur aus schwerwiegenden Gründen ablehnen, 
etwa wegen der dringenden Behandlung anderer Patientinnen. 
In einem solchen Fall muss er jedoch für anderweitige Hilfe Sorge tragen, 
z.B. durch Benennung erreichbarer anderer Ärzte oder des ärztlichen Not-
dienstes.
Auch Fachärzte haben die Pfl icht, Patienten, die von ihnen bereits behan-
delt werden, zuhause zu besuchen, wenn dies im Zuge dieser Behandlung 
nötig wird.

5. Aufk lärungspfl icht
Die Aufk lärung ist wichtig, damit Sie wissen, was mit der Behandlung auf Sie 
zukommen kann. Nur wenn Sie ordnungsgemäß aufgeklärt wurden, 
können Sie selber Nutzen und Risiko des ärztlichen Eingreifens abwägen 
und dann entscheiden, ob Sie die Behandlung (oder einzelne Maßnah-
men) erhalten wollen oder nicht. 

Nur in Ausnahmefällen braucht keine Aufk lärung zu erfolgen, so z.B. wenn 
die Behandlung unaufschiebbar ist (Notf all) oder wenn Sie ausdrücklich auf 
Aufk lärung verzichtet haben.

11  § 17 Abs. 6 und 7 Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-Ärzte).

PatRG:
§ 630d Abs.2

BGB
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Bei einwilligungsunfähigen PatientInnen (siehe unten, Punkt 6., Seite 15) 
sind deren Vertreter aufzuklären. 

Der Arzt hat den Patienten entsprechend seinem Verständnis ( je nach 
Entwicklungsstand und Verständnismöglichkeit) aufzuklären. 

a) Inhalt der Aufk lärung
Der Arzt ist verpfl ichtet, Sie vor allem aufzuklären über: 

 Ø Art, Umfang, Durchführung der Maßnahme
 Ø zu erwartende Folgen und Risiken
 Ø Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussicht im Hinblick 

auf die Diagnose oder die Th erapie 
 Ø mögliche Alternativen, zu denen immer auch die Nichtbehandlung 

gehört.

Die Aufk lärung muss nicht unbedingt von dem Arzt vorgenommen werden, 
der Sie dann behandelt. Die Aufk lärung kann auch von einer anderen 
Person übernommen werden, die von ihrer Ausbildung her die anstehen-
de Behandlung ebenfalls durchführen könnte.

Die Th erapiefreiheit des Arztes überlässt ihm zunächst die Auswahl aner-
kannter Methoden oder Medikamente beziehungsweise besonderer Th e-
rapierichtungen oder -formen.

Sie sollten sich umfassend über die verschiedenen Behandlungsmöglichkei-
ten informieren lassen und sich nicht davor scheuen, bei Unsicherheit oder 
Zweifeln genau nachzufragen. 

Zweitmeinung12

Seit Juli 2015 ist der Anspruch der gesetzlich Versicherten auf eine ärzt-
liche Zweitmeinung extra geregelt - und zwar für bestimmte planbare 
Eingriff e.
Welche das sind, legt der Gemeinsame Bundesausschuss fest. Die Kran-
kenkassen können in ihren Satzungen zusätzliche Zweitmeinungsangebo-
te bestimmen (§ 27b SGB V).13

12 Der neue § 27b ist seit dem 23.7.2015 in Kraft . Der Gemeinsame Bundesausschuss legt 
die Eingriff e erstmals bis zum 31.12.2015 fest. Fraglich ist, ob mit dieser Regelung ausge-
schlossen ist, dass man bei anderen Eingriff en einen zweiten Arzt aufsuchen darf, wenn 
man Zweifel an der Diagnose oder der vorgeschlagenen Th erapie hat. Es empfi ehlt sich 
also, dies vorher mit seiner Krankenkasse zu klären.

13  § 27b SGB V

PatRG:
§ 630e Abs. 4 

BGB

PatRG:
§ 630e Abs. 5 

BGB

PatRG:
§ 630e Abs. 1 

BGB

PatRG:
§ 630e Abs. 2  

Nr. 1 BGB

VSG:
§ 27b SGB V



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 12

Der behandelnde Arzt muss Sie über das Recht aufk lären, eine ärztliche 
Zweitmeinung einholen zu können. Dies muss mindestens 10 Tage vor 
dem geplanten Eingriff  erfolgen, in jedem Fall aber so rechtzeitig, dass 
Sie Ihre Entscheidung wohlüberlegt treff en können. (§ 27b Abs. 5 SGB 
V).
Für die Zweitmeinung muss oft  nicht das gesamte diagnostische Verfah-
ren wiederholt werden. Die bisherigen Befunde oder Röntgenbilder 
können Sie ja dem Arzt, bei dem Sie die Zweitmeinung einholen, zur 
Verfügung stellen. Unter Umständen können die Unterlagen auch unmit-
telbar von einer Arztpraxis zur anderen übermitt elt werden.

Der Arzt muss Sie auch aufk lären über alle typischen und nicht völlig ab-
seits liegenden Risiken, die mit einem Eingriff  bzw. dessen Alternativen (z.B. 
auch einer Nichtbehandlung) verbunden sind.
Versprechen mehrere Wege den gleichen Erfolg, ist der Arzt gehalten, die 
risikoärmere Methode zu wählen. Stehen mehrere medizinisch gleichwer-
tige Methoden zur Auswahl, hat der Kassenarzt die kostengünstigere zu 
bevorzugen.14 Andere Behandlungsmethoden müssen im Einzelnen medizi-
nisch begründet werden.
Der Arzt muss Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente, die er 
Ihnen verschreibt, kennen und beachten. Er muss auch die Wirkungen und 
Wechselwirkungen der Medikamente berücksichtigen, die Sie von anderen 
Ärztinnen verordnet bekamen und einnehmen.

Teilen Sie Ihrer Ärztin unbedingt mit, welche Medikamente Sie zurzeit in 
welcher Dosierung einnehmen.

Der Arzt muss Sie auf alle Risiken hinweisen (z.B. Beeinträchtigung der Ver-
kehrstüchtigkeit, Gefahr von Allergien, Langzeitschäden). Der Verweis auf 
den Beipackzett el reicht nicht aus. Schließlich muss er Ihnen genau mitt ei-
len, wann und wie viel Sie von den verordneten Medikamenten einnehmen 
sollen.

b) Art, Zeitpunkt und Umfang der Aufk lärung
Die Aufk lärung muss im persönlichen ärztlichen Gespräch geschehen, so 
dass Sie die Möglichkeit haben, nachzufragen. Es reicht nicht aus, Ihnen nur 
ein Formular mit einem kurzen Aufk lärungstext zu überreichen. 

Von Unterlagen, die Sie im Zusammenhang mit der Aufk lärung oder Einwil-
ligung unterschrieben haben, sind Ihnen Abschrift en auszuhändigen.

14  § 12 Abs.1 SGB V: Wirtschaft lichkeitsgebot.
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Wenn kein Notf all vorliegt, müssen Sie so frühzeitig aufgeklärt werden, 
dass Sie Ihre Entscheidung für oder gegen die ärztliche Maßnahme ohne 
Entscheidungsdruck treff en können. Bestimmte festgelegte Fristen gibt es 
dafür nicht. Bei kleineren Maßnahmen (z.B. Röntgenaufnahmen) brauchen 
Sie weniger Zeit, bei schweren Eingriff en und vor allem bei möglicherweise 
lebensbedrohenden Maßnahmen kann ein Zeitraum von mehreren Tagen 
angemessen sein. Bei Operationen sollte die Aufk lärung in der Regel spä-
testens einen Tag vorher erfolgen.15

Der Umfang der Aufk lärung ist abhängig von 
 Ø Art und Schwere der Maßnahme,
 Ø Dringlichkeit der Maßnahme,
 Ø damit zusammenhängenden Risiken und
 Ø der Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Risiken.

Das heißt konkret: Die Aufk lärung muss umso detaillierter sein, je gefahren-
reicher ein Eingriff  ist, je mehr Alternativen für Sie bestehen und wenn die 
Behandlung nicht medizinisch notwendig ist (z.B. bei Schönheitsoperatio-
nen).

Tipps:
Fragen Sie bei jedem Behandlungsschritt  all das nach, was Sie nicht verstan-
den haben. Überlegen Sie sich vorher, was für Sie wichtig ist, und schreiben 
Sie sich Ihre Fragen auf. Zum Beispiel:

 Ø Was soll an und mit mir gemacht werden?
 Ø Ist die Untersuchung oder Behandlung wirklich notwendig?
 Ø Mit welchen Neben- oder Nachwirkungen muss ich rechnen?
 Ø Gibt es andere Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden, vielleicht 

auch aus anderen Th erapierichtungen, und wie hoch sind ihre Erfolgs-
aussichten?

 Ø Wie groß ist jeweils die Chance, dass meine Beschwerden gelindert 
werden können oder die Krankheit geheilt werden kann?

 Ø Wie hoch sind die Gefahren, wenn ich die Untersuchung oder Th era-
pie ablehne?

 Ø Welche Konsequenzen hat das Untersuchungsergebnis für mein weite-
res Leben?

 Ø Entstehen mir Kosten, die eventuell nicht von der Krankenkasse über-
nommen werden?

 Ø Nehmen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson zu diesem Ge-
spräch mit. 

15  BGH-Urteil vom 25.3.2003, AZ:VI ZR 131/02. 
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 Ø Wenn Sie einen Aufk lärungsbogen erhalten haben und dazu Fragen 
hatt en, notieren Sie sich auch die Ihnen dazu gegebenen Antworten auf 
dem Bogen, bevor Sie unterschreiben!

Die Aufk lärung muss für den Patienten verständlich sein. 
Der Arzt muss sich davon überzeugen, dass Sie die Information verstanden 
haben.
Für Patientinnen mit Hörbehinderung werden die Kosten für einen Über-
setzer in Gebärdensprache oder für andere Kommunikationshilfen über-
nommen.16 
Da es in Krankenhäusern hier oft  Streit gibt, klären Sie bitt e die Kostenüber-
nahme im Vorfeld mit der Klinik und Ihrer Krankenkasse.

Bei Verständigungsproblemen mit ausländischen Patientinnen sollte der 
Arzt eine Dolmetscherin oder eine andere sach- und sprachkundige Person 
hinzuziehen. Unklar bleibt leider oft  die Finanzierung solcher Dolmetscher-
dienste: Die Krankenkassen übernehmen bisher in der Regel keine Kosten.17

c) Recht auf Nichtwissen
Sie haben aber auch das Recht, ausdrücklich auf die Aufk lärung zu verzich-
ten. 
Bestimmte Diagnosen, z.B. Krebs oder manche vererbbare Krankheiten ha-
ben weitreichende Konsequenzen für Ihr weiteres Leben. Deshalb ist es 
ratsam, sich vor der Durchführung der entsprechenden Tests mit den Fol-
gen zu beschäft igen und zu überlegen, ob und wie Sie damit umgehen 
wollen. Dies gilt besonders für Krankheiten, die zwar diagnostiziert werden 
können, für die es aber keine wirksame Th erapie gibt.

6. Einwilligung
Vor der Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere wenn 
dadurch in den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit eingegriff en wird, 
ist der Arzt verpfl ichtet, Ihre Einwilligung dazu einzuholen.18 Er hat Sie 
nach der ordnungsgemäßen Aufk lärung ausdrücklich und unmissverständ-
lich zu fragen, ob Sie in den Eingriff  einwilligen. 

16  § 17 Abs.2 SGB I.
17 Die Begründung im Referentenentwurf zum PatRG-Entwurf sieht vor, dass ein 

Dolmetscher auf Kosten des Patienten herangezogen werden soll.
18 Führt der Arzt die Behandlung ohne eingeholte Einwilligung durch, verletzt er seine 

vertraglichen Pfl ichten im Sinne des § 280 Abs.1 BGB.  
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Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung ist neben der Aufk lärung Ihre 
Fähigkeit, Art, Bedeutung und Tragweite/Risiken der ärztlichen Maßnahme 
erfassen zu können (Einwilligungsfähigkeit). Der Arzt muss sich also vorher 
vom Einsichtsvermögen und von der Urteilskraft  des Patienten überzeugen. 
Auch Minderjährige, psychisch Kranke und Betreute können einwilligungs-
fähig sein!

Ihre Einwilligung erfolgt in der Regel schrift lich19 (Ausnahme: Notf älle). Die 
Schrift form dient dem Arzt als Beweis. 

Tipp: 
Lassen Sie sich deshalb immer eine Kopie oder einen Durchschlag Ihrer 
Einwilligung aushändigen! 

Falls der Patient nicht einwilligungsfähig ist, muss die Einwilligung sei-
nes Vertreters eingeholt werden (Eltern Minderjähriger, Betreuer, Bevoll-
mächtigte). 
Die Einwilligung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. Dies ist auch formlos möglich, achten Sie dann aber darauf, 
dass es in der Patientenakte vermerkt ist!
Sie können natürlich auch einzelne Untersuchungen auf eigenes Risiko ab-
lehnen.

Tipp: 
Auch wenn Sie derzeit im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräft e sind und damit 
einwilligungsfähig, können Sie im Rahmen einer sogenannten „Vorsorge-
vollmacht“ jetzt schon eine Person Ihres Vertrauens bevollmächtigen, für Sie 
Th erapieentscheidungen zu treff en, falls Sie in näherer oder fernerer Zu-
kunft  nicht mehr einwilligungsfähig sind.

7. Patientenverfügung
Ihre Einwilligung in ärztlichen Maßnahmen oder auch die Ablehnung kön-
nen Sie auch im Voraus mitt eilen - für die Fälle, in denen Sie nicht mehr in 
der Lage sind sich selbst zu äußern bzw. für sich zu entscheiden. 

Können Sie sich nicht mehr selber mitt eilen, muss der Arzt ermitt eln, wie Sie 
sich in dieser Situation entschieden hätt en. Bei diesen Überlegungen hat er 
eine vorliegende Patientenverfügung zu beachten. 

19 Die Einwilligung muss nicht immer schrift lich oder mündlich erfolgen, sie kann auch durch 
einwilligendes Handeln erfolgen. So ist z.B. das Hochkrempeln des Ärmels als Einwilligung 
zu einer Spritze oder Blutabnahme anzusehen.
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Dabei sollen neben Betreuer bzw. Bevollmächtigtem nahe Angehörigen 
oder andere Vertrauenspersonen die Gelegenheit erhalten, sich zu dem 
Willen des betroff enen Patienten zu äußern.20 Möglichst sollte ein guter 
Kommunikations- und Entscheidungsprozess in Gang kommen.

Liegt eine wirksame Patientenverfügung vor, die auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zutrifft  , ist diese bindend.

Die Beurteilung, ob die in der Patientenverfügung genannte Behandlungs-
situation vorliegt, ist allerdings oft  nicht eindeutig (z.B. „wenn infolge einer 
Gehirnschädigung die Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen und mit anderen 
Menschen in Kontakt zu treten aller Wahrscheinlichkeit nach unwieder-
bringlich erloschen ist“). 

Tipp: 
Falls Ihnen selber von jemandem eine Vorsorgevollmacht erteilt worden 
ist (siehe Kasten Seite 17), schalten Sie sich ein, um mit dem Arzt die vor-
liegende Situation und die Beachtung des Patientenwillens zu besprechen. 
Gerade auch, wenn eine Patientenverfügung vorliegt!

Mit dem Dritt en Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, das 
am 01.09.2009 in Kraft  getreten ist, wurde die Patientenverfügung im 
Betreuungsrecht gesetzlich geregelt.21

In einer schrift lich abgefassten Patientenverfügung können Sie festlegen, ob 
und in welchem Umfang in bestimmten Krankheitssituationen medizinische 
Maßnahmen eingesetzt oder unterlassen werden sollen.22

Die Patientenverfügung sollte auf jeden Fall Folgendes beinhalten:
 Ø Personalien
 Ø Situationen, für die die Patientenverfügung gelten soll (Krankheitszu-

stände und Symptome)
 Ø Welche Behandlungen in den angegebenen Situationen gewünscht 

bzw. abgelehnt werden 
 Ø Datum und Unterschrift 

Die Grenze für die Patientenverfügung ist das Verlangen nach aktiver Ster-
behilfe.23 Diese ist in Deutschland verboten.
20 § 1901b BGB.
21 §§ 1901a ff . BGB (Rechtliche Betreuung: §§ 1896 ff . BGB).
22 § 1901a, 1. Halbsatz BGB.
23 Erläuterungen zur Sterbehilfe im Anhang.
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Sie können Ihre Patientenverfügung jederzeit ändern oder widerrufen. 
Solange sie nicht widerrufen wird, behält sie auch ihre Gültigkeit. 

Bei Veränderung Ihrer persönlichen Situation, insbesondere wenn eine 
schwere Erkrankung diagnostiziert wird, sollten Sie die Patientenverfügung 
überdenken und gegebenenfalls verändern oder erweitern, also auf die 
neue Situation anpassen. 

Auf jeden Fall sollten Sie bei solch einer Änderung Ihrer Situation oder 
auch nach längerer Zeit die Patientenverfügung erneut mit Datum und Un-
terschrift  versehen, damit klar ist, dass die Verfügung auch unter den aktu-
ellen Gegebenheiten gelten soll. So ist gewährleistet und im Ernstf all er-
sichtlich, dass die Verfügung Ihrem aktuellen Willen entspricht. 

Damit Ihre Patientenverfügung im Ernstf all beachtet werden kann, ist es hilf-
reich, ein kleines Kärtchen bei sich zu führen (in Portemonnaie/Brieft asche), 
auf dem vermerkt ist, dass Sie eine Patientenverfügung (gegebenenfalls 
plus Vorsorgevollmacht) haben und wer im Falle eines Falles benachrichtigt 
werden soll.

Das Original der Patientenverfügung sollten Sie zusammen mit der Voll-
macht (siehe Kasten) bei Ihren persönlichen Dokumenten aufb ewahren. 
Vor allem dem Bevollmächtigten und auch nahen Angehörigen sollte der 
Aufb ewahrungsort bekannt sein und sie sollten natürlich im Bedarfsfall Zu-
gang zu den Unterlagen haben. Es empfi ehlt sich, eine Kopie an den Haus-
arzt und an den/die Bevollmächtigten zu geben.

Wichtig:
Informieren Sie sich bei einer Beratungsstelle, beim Betreuungsgericht 
(im Amtsgericht) oder einem örtlichen Betreuungsverein über die Mög-
lichkeit einer Vorsorgevollmacht oder einer Betreuungsverfügung. 
Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine Person Ihres 
Vertrauens, für Sie Th erapieentscheidungen zu treff en, falls Sie in nä-
herer oder fernerer Zukunft  nicht mehr einwilligungsfähig sind  – eine 
vorsorglich gegebene Vollmacht, von der erst in der Zukunft  unter be-
stimmten Bedingungen Gebrauch gemacht wird. 
In einer Betreuungsverfügung bestimmen Sie, welche Person Sie sich 
als BetreuerIn wünschen, wenn das Betreuungsgericht für Sie einen Be-
treuer bestellen muss. In der Regel folgen die Gerichte der Betreuungs-
verfügung. Damit können Sie dafür sorgen, dass eine Person Ihres Ver-
trauens als Bevollmächtigte oder Betreuer in Ihrem Sinne für Sie handeln 
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und entscheiden kann, wenn Sie selbst dazu nicht in der Lage sein soll-
ten. 
Hilfreich ist auch die kostenlose Broschüre des Bundesministeriums der 
Justiz und Verbraucherschutz „Betreuungsrecht mit ausführlichen Infor-
mationen zur Vorsorgevollmacht” inklusive Vordrucke.24

8. Dokumentationspfl icht
Der Arzt ist verpfl ichtet, alle für die Behandlung wichtigen Umstände auf-
zuzeichnen und diese Patientenakte mindestens zehn Jahre lang aufzube-
wahren.25 Sie muss so klar und deutlich sein, dass sie für den Arzt und die 
Patientin als Rechenschaft  über den eingeschlagenen Behandlungsweg 
dienen kann und als Informationsquelle für weiterbehandelnde Ärzte. 
Die Dokumentation dient auch Beweiszwecken bei einem Verdacht auf 
Vorliegen eines Behandlungsfehlers. 
Zu den Dokumenten, die die Ärztin aufb ewahren muss, gehören insbe-
sondere die Aufzeichnungen über den Krankheits- und Behandlungsver-
lauf, Arztbriefe mitbehandelnder Ärzte, Röntgenbilder, Befunde (EKG, La-
borwerte), die Karteikarte, die die Ärztin über Sie angelegt hat, oder ein 
Ausdruck aus ihrem Praxiscomputer, wenn sie die Dokumentation elektro-
nisch führt, sowie Hinweise, ob und inwieweit Sie über die ärztlichen Maß-
nahmen aufgeklärt wurden und ob Sie eingewilligt haben. 
Die aufb ewahrten Dokumente (in Papier- oder elektronischer Form oder 
z.B. auch ein Video von einem operativen Eingriff ) bilden die Patientenakte.

Um die Dokumentation fälschungssicher zu machen hat der Arzt die Pfl icht, 
nachträgliche Änderungen, Berichtigungen oder Ergänzungen kenntlich 
zu machen. Dabei muss der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleiben und 
der Zeitpunkt der Änderung vermerkt werden. Für elektronisch geführte 
Dokumentationen muss es deshalb eine entsprechende Soft ware geben.

9. Recht auf Einsicht in die Patientenakte
Ihnen ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in Ihre vollständige 
Patientenakte zu gewähren. 
Sie brauchen dafür keine Begründung oder einen aktuellen Anlass. Es ist 
vielmehr ein Teil Ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.

24 Zu bestellen unter www.bmjv.de, beim Publikationsversand der Bundesregierung, Postf ach 
481009, 18132 Rostock, der Tel. 030 18 272 272 1 oder per

 E-mail: publikationen@bundesregierung.de.
25 Für Röntgenaufnahmen gibt es eine Aufb ewahrungsfrist von bis zu 30 Jahren, § 28 Abs.3 

Röntgenverordnung
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Das Einsichtsrecht steht Ihnen für sämtliche Krankenunterlagen zu, die über 
Sie angelegt wurden, unabhängig davon, ob Sie bei einem Arzt, einer 
Zahnärztin, in einem Krankenhaus oder einer Kurklinik behandelt wurden.26

Sie haben auch den Anspruch darauf, Abschrift en bzw. Kopien Ihrer Un-
terlagen zu bekommen. Die entstandenen Kosten dafür (für Papierkopien 
ca. 50 Cent pro Seite + eventuell Portokosten) müssen Sie selber tragen.

Röntgenbilder muss Ihnen die Ärztin (gegen Quitt ung) im Original zur 
Weiterleitung an einen später untersuchenden oder behandelnden (Zahn-)
Arzt vorübergehend überlassen, wenn dadurch eine weitere Untersuchung 
mit Röntgenstrahlung vermieden werden kann.27

Digitale Röntgenbilder sind auf ein geeignetes Speichermedium wie z.B. 
eine CD zu kopieren und herauszugeben.

Die Einsichtnahme kann Ihnen nur dann teilweise oder vollständig ver-
weigert werden, wenn „erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige 
erhebliche Rechte Dritt er28 entgegenstehen“. 
Diese Verweigerung muss allerdings von dem Arzt im Einzelfall begründet 
werden. Das heißt beispielsweise, dass Th erapeuten ihren Patienten die Ein-
sichtnahme verweigern dürfen, wenn aus den Unterlagen für die Patienten 
derart Belastendes hervorgeht, dass eine seelische Schädigung befürchtet 
werden muss
Wird Ihnen die Einsichtnahme verweigert, kann es sinnvoll sein, die Vermitt -
lung der Einsichtnahme durch einen anderen Arzt zu erreichen. 

Im Falle des Todes haben die Erben das Einsichtsrecht - wenn sie vermö-
gensrechtliche Interessen haben, z.B. einem Verdacht auf Behandlungsfehler 
nachgehen wollen. 
Nächste Angehörige (wie Ehepartner, Lebenspartner, Kinder, Eltern, Ge-
schwister und Enkel) haben unabhängig von ihrer Erbrechtsnachfolge das Ein-
sichtsrecht, wenn sie immaterielle Interessen29 des Patienten geltend machen. 

Das Einsichtsrecht der Erben / Angehörigen kann aber dann ausgeschlossen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Patient das (ausdrücklich oder 
mutmaßlich) nicht wollte.

26 Das gilt auch für die Pfl egedokumentation im Heim, BGH v. 23.03.2010, AZ: VI ZR 
249/08.

27 § 28 Abs.8 Röntgenverordnung.
28 Zum Beispiel: Die Aufzeichnungen enthalten Informationen über die Persönlichkeit dritt er 

Personen.
29 Bei immateriellen Interessen geht es nicht um Vermögensfragen, sondern z.B. um 

Informationen über mögliche Erbkrankheiten.
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10. Schweigepfl icht
Der Arzt darf das, was Sie ihm anvertraut haben, sowie die Daten aus sei-
ner Diagnose und Behandlung ohne Ihre Erlaubnis an keine andere Person 
weitergeben.30 Zum Beispiel darf er ohne Ihre Zustimmung weder Ihrem 
Arbeitgeber, einer anderen Ärztin, ja noch nicht einmal Ihrem Ehepartner 
oder Ihren Eltern Auskunft  über Ihre Krankheit erteilen. Auch die nichtärzt-
lichen Mitarbeiterinnen des Arztes (etwa Arzthelferinnen) unterliegen der 
Schweigepfl icht.

Wenn Sie wünschen, dass die Ärztin von ihrer Schweigepfl icht in einem be-
stimmten Fall befreit wird (z.B. weil Sie sich wegen Verdachts auf Behand-
lungsfehler von einem Anwalt beraten lassen oder eine Beschwerde durch 
die Ärztekammer überprüft  werden soll), müssen Sie die Ärztin schrift lich 
von der Schweigepfl icht entbinden, andernfalls müsste sie die Auskunft  
verweigern.
Selbst die Erhebung von Behandlungsdaten und Befunden bei einer Wei-
terbehandlung (Überweisung) ist nur mit schrift licher Einwilligung des Pati-
enten zulässig. 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.31 

In bestimmten Fällen hat der Arzt gegenüber der Krankenkasse eine Aus-
kunft spfl icht. Die Auskunft  muss aber erforderlich und gesetzlich zugelassen 
sein.32

a) MigrantInnen 
Der Arzt unterliegt auch bei MigrantInnen der Schweigepfl icht.
Laut Ausländergesetz33 sind aber Ämter und andere öff entliche Stellen zum 
Datenaustausch mit der Ausländerbehörde verpfl ichtet. Das bedeutet, dass 
Informationen, die von Ärzten z.B. an das Sozialamt übermitt elt wurden, der 
Ausländerbehörde zur Kenntnis gelangen. Das kann dann z.B. bei Gefähr-
dung der öff entlichen Gesundheit oder Drogengebrauch zur Abschiebung 
führen. Diese möglichen Folgen sollten Sie den beteiligten Ärztinnen deut-
lich machen.
Die örtliche Praxis ist unterschiedlich.

30 § 9 Musterberufsordnung Ärzte MBO-Ä.
31 § 73 Abs.1b SGB V.
32 § 100 SGB X.
33 §§ 75, 76, 79 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern in der 

Bundesrepublik (AuslG).
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b) Minderjährige
Wenn sich Minderjährige selbst in Behandlung begeben haben und ein-
sichtsfähig sind, gilt die ärztliche Schweigepfl icht auch gegenüber ihren El-
tern. 

11. Datenschutz
Der Umgang mit medizinischen Daten erfordert zum Schutz der Patienten 
zunehmend Beachtung. 
Die Datenweitergabe an Dritt e setzt die Einwilligung, zumindest aber das 
Einverständnis der Patientin voraus. 

Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung wird dieses Einwil-
ligungsprinzip mehrfach durchbrochen. Im Sozialgesetzbuch Fünft es Buch 
(SGB V), bei dem neben das Patientengeheimnis noch das Sozialgeheim-
nis (§ 35 SGB I) tritt , wurden in den letzten 20 Jahren immer mehr gesetz-
liche Datenverarbeitungsbefugnisse aufgenommen, die das Bestimmungs-
recht des Patienten aufh eben. Die Kontrolldichte im Bereich der Abrech-
nung einschließlich Wirtschaft lichkeits- und Qualitätsüberprüfungen durch 
Krankenkassen, Medizinischen Dienst, durch Kassenärztliche Vereinigung 
und - zunehmend - externe Gutachter wurde und wird weiter kontinuier-
lich ausgebaut.

Tipps: 
 Ø Wenn Sie sich durch die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 

Daten in Ihren Rechten verletzt fühlen, wenden Sie sich an einen Da-
tenschutzbeauft ragten.

 Ø Beugen Sie einem leichtf ertigen Umgang mit Ihren Daten vor, indem 
Sie vorab ausdrücklich bestimmen, dass Ihre Daten nicht an Dritt e wei-
tergegeben werden sollen.

 Ø Erteilen Sie Erklärungen zur Entbindung von der Schweigepfl icht nicht 
pauschal, sondern konkret benannten Personen/Stellen in einem be-
stimmten Umfang (zeitlich und/oder diagnosebezogen). 

Insbesondere die elektronische Datenverarbeitung / Telematik führt zu ei-
ner Gefährdung des Datenschutzes. Besonders zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang die elektronische Gesundheitskarte (siehe Seite 22).
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Die elektronische Gesundheitskarte (eGK)
Die elektronische Gesundheitskarte (abgekürzt eGK) ist am 01.01.2013 
offi  ziell eingeführt worden. Sie hat am 01.01.2015 die bisherige Kran-
kenversicherungskarte in Deutschland abgelöst.
Befürworter der eGK behaupten, die Datenübermitt lung zwischen me-
dizinischen Leistungserbringern, Krankenkassen, Apotheken und Patien-
tInnen würde dadurch kostengünstiger und effi  zienter. Geplant ist die 
Nutzung der eGK in mehreren Schritt en:
 Ø Auf dem Speicherchip der eGK sind die Stammdaten wie Alter, Name, 
Anschrift , Krankenkasse, Geburtsdatum, Versicherten- und Zuzahlungs-
status gespeichert. Außerdem enthält die eGK ein Passbild sowie die 
sogenannte EHIC (European Health Insurance Card), das ist der Euro-
päische Krankenversicherungsausweis. 

 Ø In weiteren Schritt en sollen auf der eGK elektronische Rezepte und Not-
falldaten der Patienten (Pfl ichtt eil) und ein Hinweis auf einen Organ-
spendeausweis (freiwillig) gespeichert werden. Auf freiwilliger Basis wer-
den zukünft ig außerdem Angaben über verschriebene Arzneien, ärztli-
che Diagnosen und Krankenakten/Arztbriefe zentral auf Internet-Servern 
gespeichert. Auf diese medizinischen Daten sollen ÄrztInnen, Apothe-
kerInnen und PatientInnen mit einem elektronischen Kartenschlüssel zu-
greifen können. Die eGK besitzt dafür neben dem Speicherchip einen 
Mikroprozessor für den Zugriff  auf ein Computernetzwerk.

Die Einführung der eGK wird weiterhin von anhaltender Kritik durch 
Leistungsanbieter, Datenschützer, Patientenorganisationen u.a. begleitet. 
Ein Missbrauch der Daten ist nicht auszuschließen. Patientenorganisatio-
nen bemängeln insbesondere die fehlende Mitbestimmung bei der ge-
samten Entwicklung der eGK. Neben technischen und organisatorischen 
Problemen - z.B. fehlgeschlagene Tests – sind dies weiterhin Gründe für 
Widerstände und Skepsis vieler Patienten, aber auch für das Bedürfnis 
sich zu informieren.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Patientenberater und 
Datenschützer!

12. Mitwirkungspfl icht
Bei der ärztlichen Behandlung haben Sie als Patientin eine Mitwirkungs-
pfl icht: 

 Ø Teilen Sie dem Arzt alles mit, was für die Behandlung wichtig ist, z.B. Le-
bensumstände, Beschwerden.

 Ø Wenn Sie sich weigern, den erstellten Th erapieplan einzuhalten, kann 
der Arzt die Behandlung abbrechen, siehe Seite 6. (Er darf die Patientin 
dadurch allerdings nicht in eine Notlage bringen.)

PatRG:
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Sie sollten vereinbarte Termine einhalten oder nach Möglichkeit rechtzeitig 
absagen (in der Regel 24 Stunden vorher). Bei einem versäumten Termin 
in einer sogenannten Bestellpraxis (z.B. bei Psychotherapeuten oder ambu-
lant operierenden Ärztinnen oder unter Umständen bei Kieferorthopäden 
oder Zahnärztinnen) könnte der Arzt von Ihnen eine Vergütung in Höhe 
des sonst angefallenen Honorars verlangen.

Auch gegenüber Ihrer Krankenversicherung unterliegen Sie einer Mitwir-
kungspfl icht. Wenn Sie dieser Pfl icht nicht genügen, kann die Krankenkasse 
Leistungen teilweise oder ganz verweigern. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich 
Ihr Gesundheitszustand durch eine Kur oder eine Heilbehandlung erheb-
lich verbessern könnte und Sie diese Kur nicht antreten oder ohne Grund 
vorzeitig abbrechen.34

Niemand kann Sie allerdings zu einem bestimmten Verhalten zwingen 
(Selbstbestimmungsrecht). Klären Sie einen Abbruch am besten mit dem 
Kostenträger ab (Krankenversicherung, Rentenversicherung, Berufsgenos-
senschaft ), um fi nanzielle Nachteile zu vermeiden.
Die Grenzen der Mitwirkung sind z.B. Unverhältnismäßigkeit, Unzumutbar-
keit und bei Behandlungen und Untersuchungen die Wahrscheinlichkeit 
von Schäden für Leben und Gesundheit, zu erwartende große Schmerzen, 
ein erheblicher Eingriff  in die körperliche Unversehrtheit. 35

Keine Mitwirkungspfl icht besteht, wenn Ihre Krankenkasse durch Anrufe 
oder Fragebögen Angaben über Ihren Gesundheitszustand, Ihre persön-
liche oder fi nanzielle Situation oder Ihre persönlichen Einschätzungen zur 
weiteren Th erapie erhalten möchte. Der Datenschutzbeauft ragte des Bun-
des hat deshalb bereits vor einigen Jahren empfohlen, dass Versicherte das 
Ausfüllen oder Beantworten solcher „Selbstauskunft sbögen“ unterlassen.
Es besteht auch keine Verpfl ichtung Ihrerseits, Ihre Zustimmung zu einem 
sogenannten „Krankengeldmanagement“ zu geben. Im Rahmen des Kran-
kengeldmanagements erörtern Mitarbeiter der Krankenkasse mit Ihnen, wie 
Sie möglichst schnell wieder gesund werden können und damit aus dem 
Krankengeldbezug ausscheiden.
Medizinische Sachverhalte darf die Krankenkasse nur durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprüfen lassen. Üblicher-
weise urteilt der MDK nach Aktenlage, aber es kann auch vorkommen, dass 
Sie zu einer medizinischen oder psychologischen Untersuchung gebeten 
werden. Hierbei sind Sie zur Mitwirkung verpfl ichtet.

34 §§ 60-67 SGB I und § 1 SGB V. 
35 § 65 SGB I.
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13. Vergütungspfl icht
Der Patient ist aus dem Behandlungsvertrag zur Zahlung der vereinbar-
ten Vergütung verpfl ichtet, „soweit nicht ein Dritt er zur Zahlung verpfl ich-
tet ist“. 

Bei Kassenpatienten hat die Gesetzliche Krankenversicherung diese Zah-
lungspfl icht, wenn es sich um Kassenleistungen (Leistungen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung) handelt. Dabei erfolgt die tatsächliche Vergü-
tung aber nicht direkt zwischen dem Arzt und der Krankenkasse, sondern 
nach einem komplizierten System, an dem die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KV) maßgeblich beteiligt sind.

Wenn Sie mit dem Arzt einen Vertrag über Individuelle Gesundheitsleis-
tungen (IGel siehe Seite 9) abschließen, müssen Sie die Rechnung, die Sie 
dann bekommen, selber bezahlen. 

Privat Versicherte (oder auch Kassenpatienten, die den Wahltarif der Kos-
tenerstatt ung gewählt haben) bekommen vom Arzt eine Rechnung, die sie 
zunächst begleichen und die sie dann bei ihrer Krankenkasse bzw. bei der 
Beihilfe (Beamte) zur Kostenerstatt ung einreichen.

PatRG:
§ 630a Abs.1  
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II.  Und wenn der Arzt seine Pfl ichten  
verletzt?

Zuerst müssen Sie sich Klarheit darüber verschaff en, worin die angenom-
menen Pfl ichtverletzungen der Ärztin bestehen und welches Ausmaß sie 
haben. Dabei müssen Sie auch entscheiden, auf welches Ziel Sie hinauswol-
len:

 Ø Geht es Ihnen darum, etwa für einen Behandlungsfehler fi nanzielle 
Entschädigung, also Geld zu bekommen (Schadenersatz, Schmerzens-
geld)? Dann sollten Sie zunächst versuchen, eine gütliche Einigung mit 
dem Arzt bzw. dessen Haft pfl ichtversicherung zu erreichen. Schlägt die-
se fehl, können Sie zwischen einer Zivilgerichtsklage oder einem Verfah-
ren bei der zuständigen Gutachterkommission bzw. Schlichtungsstelle 
der Ärztekammer wählen.

 Ø Oder wollen Sie, dass der Arzt für sein Handeln bestraft  wird? Dann 
stehen Ihnen der strafrechtliche oder der berufsrechtliche Weg off en. 
Beides kann von Ihnen nur in Gang gesetzt werden. Danach haben Sie 
keinen weiteren Einfl uss darauf, wie von der Staatsanwaltschaft  bzw. der 
standesrechtlich zuständigen Instanz verfahren wird. 

 Ø Oder wollen Sie sich beschweren, damit sich die von Ihnen erlebte Si-
tuation nicht wiederholt? Dann gibt es die Möglichkeit, sich mit der Be-
schwerde direkt an den Verursacher bzw. auch die Krankenhausleitung 
zu wenden sowie an die jeweilige Standesvertretung.

Im Folgenden werden diese Wege ausführlich beschrieben. Wenn Sie sich 
dadurch noch nicht umfassend informiert fühlen, ziehen Sie weitere Fach-
literatur, eine PatientInnenstelle oder eine Anwältin zu Rate.

1. Schadensersatz und Schmerzensgeld
Wenn Sie durch die Behandlung in einem Krankenhaus oder durch einen 
niedergelassenen Arzt einen Gesundheitsschaden erlitt en haben, haben 
Sie nicht ohne weiteres Anspruch auf Schadensersatz: Schicksalhaft e, unver-
meidbare Schädigungen stellen keine Behandlungsfehler dar.
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Es muss ein nachweisbarer Behandlungsfehler vorliegen, der die Ursa-
che für den Schaden ist. Dabei führen nur rechtswidrige Pfl ichtverstöße 
– insbesondere aus dem Behandlungsvertrag - zu Schadensersatz.36 

a) Schädigung
Unter Schädigung versteht man eine körperliche / gesundheitliche Beein-
trächtigung (z.B. Durchtrennung eines Nervs) oder auch den Tod eines 
Angehörigen, der im Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung 
steht.

b) Behandlungsfehler
Behandlungsfehler sind insbesondere Verstöße gegen die anerkannten Re-
geln der ärztlichen Wissenschaft . 

Beispiele:
 Ø Ein Medikament wird zu hoch dosiert oder vertauscht.
 Ø Ein Medikament, das in die Vene gespritzt werden muss, wird in die Ar-

terie gegeben.
 Ø Ein Assistenzarzt wird eingesetzt, ohne dafür die notwendige Erfahrung 

mitzubringen.

Auch Fehler vor der eigentlichen Behandlung, bei der Erhebung von Be-
funden oder bei der Diagnose sind rechtlich gesehen Behandlungsfehler. 
Beispiele:

 Ø Ein Arzt unterlässt einen Hausbesuch, obwohl er dazu verpfl ichtet wäre.
 Ø Bei Krebsverdacht wird versäumt, eine Gewebsuntersuchung durchzu-

führen und ein Organ wird unnötig operiert.
 Ø Ein eindeutiges Röntgenbild wird falsch beurteilt und die Patientin nicht 

an einen Facharzt zur weiteren Untersuchung überwiesen.
 Ø Eine bakterielle Infektion wird als Virusinfektion angesehen und deshalb 

falsch behandelt.

Eine Verletzung der Aufk lärungspfl icht und eine damit einhergehende 
mangelnde Einwilligung führt ebenfalls zur Rechtswidrigkeit. 

36 Unterläuft  einem Arzt ein Behandlungsfehler i.S.d. §§ 630a ff . BGB, so stellt dieser 
Fehler eine Pfl ichtverletzung nach § 280 Abs.1 BGB dar. Die sogenannten deliktischen 
Haft ungsansprüche aus „unerlaubter Handlung“ nach §§ 823 ff . BGB haben nur dann noch 
eine eigenständige Bedeutung, wenn z.B. eine Behandlung ohne Behandlungsvertrag 
statt gefunden hat.
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c) Schaden und ursächlicher Zusammenhang
Der Schaden, den Sie erlitt en haben, muss auf die fehlerhaft e Behandlung 
des Arztes zurückzuführen sein.
Man unterscheidet folgende Arten von Schäden:

Materielle oder fi nanzielle Schäden:
 Ø Kosten für eine zusätzliche Heilbehandlung oder Rehabilitationsmaß-

nahme
 Ø Verdienstausfall oder -minderung
 Ø Aufwendungen für Betreuung, Pfl ege und Haushaltshilfe
 Ø Fahrtkosten zu notwendigen Mehr- und Nachbehandlungen

Immaterielle Schäden:
 Ø erlitt ene Schmerzen
 Ø eingeschränkte Lebensqualität
 Ø dauerhaft e Beeinträchtigung körperlicher Funktionen

Bei immateriellen Schäden können Sie Anspruch auf Schmerzensgeld ha-
ben.37 Dessen Höhe wird in der Regel durch einen Vergleich mit ähnlichen, 
bereits rechtskräft ig entschiedenen Fällen ermitt elt.38 

Sowohl Schadensersatz als auch Schmerzensgeld können als einmalige Zah-
lung und/oder in Form einer Geldrente gewährt werden.

d) Beweislast
Grundsätzlich müssen Sie als Patientin den Schaden, den Behandlungsfehler 
und den Ursachenzusammenhang beweisen. 
In folgenden Fällen gibt es Beweiserleichterungen, dann muss der Arzt 
das Gegenteil beweisen, nämlich dass er keinen Fehler gemacht hat39: 

 Ø bei „beherrschbarem“ Risiko 
 Ø bei unzureichender Aufk lärung und Einwilligung 
 Ø bei Dokumentationsfehlern 
 Ø bei mangelnder Eignung oder Kompetenz  
 Ø bei grobem Behandlungsfehler / Befundfehler

37 §§ 253 BGB, zum Schadensersatz siehe auch §§ 842 und 843 BGB.
38  Eine umfangreiche Aufstellung von Entscheidungen deutscher Gerichte zum 

Schmerzensgeld fi nden Sie in: S. Hacks, A. Ring, P. Böhm: Schmerzensgeld-Beträge; jeweils 
aktualisierte Aufl age (ADAC-Verlag).

39 § 292 Zivilprozessordnung (ZPO).

PatRG:
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Zu den einzelnen Punkten:

 Ø Beherrschbares Risiko 
Ein Behandlungsrisiko gilt dann als für den Arzt voll beherrschbar, wenn 
es aus seinem Herrschaft s- und Organisationsbereich herrührt und der 
Arzt die Patientin davor zu schützen hat (z.B. Fehlfunktion medizinisch-
technischer Geräte, Mängel im Hygienebereich). Der Arzt kann sich aber 
entlasten, wenn er beweisen kann, dass der Behandlungsfehler nicht ge-
nerell geeignet war, einen solchen Gesundheitsschaden herbeizuführen.

 Ø Unzureichende Aufk lärung und Einwilligung
Bei mangelhaft er Aufk lärung wird vermutet, dass die Patientin bei ord-
nungsgemäßer Aufk lärung nicht in den Eingriff  eingewilligt hätt e. Der 
Arzt müsste also nachweisen, dass sich die Patientin bei ordnungsgemä-
ßer Aufk lärung für den Eingriff  entschieden hätt e („Nachweis der hypo-
thetischen Einwilligung“). Dagegen könnte die Patientin darlegen, dass 
sie sich bei ordnungsgemäßer Aufk lärung zumindest in einem Entschei-
dungskonfl ikt befunden hätt e. Dann wäre dem Arzt der Entlastungsbe-
weis nicht gelungen.

 Ø Dokumentationsfehler
Wenn der Arzt eine wichtige Behandlung oder Untersuchung nicht in 
der Patientenakte notiert hat, wird vermutet, dass die Behandlung / Un-
tersuchung gar nicht statt gefunden hat. Dasselbe gilt, wenn der Arzt die 
Patientenakte nicht lang genug aufb ewahrt (mindestens 10 Jahre). In 
den Fällen müsste der Arzt beweisen, dass er die Behandlungen / Un-
tersuchungen doch vorgenommen hat.

 Ø Mangelnde Eignung oder Kompetenz
War der Behandelnde für die von ihm vorgenommene Behandlung 
nicht geeignet oder nicht befähigt, so wird vermutet, dass das die Ursa-
che war für den eingetretenen Schaden. Der Arzt verstößt gegen den 
Facharzt-Standard, wenn er jemandem eine Aufgabe überträgt, obwohl 
derjenige dazu nicht geeignet ist. 

 Ø Grober Behandlungsfehler / Befundfehler
Bei einem groben Behandlungsfehler oder fundamentalen Diagnose-
fehler wird vermutet, dass er für den Schaden ursächlich war. Allerdings 
ist nicht eindeutig festgelegt, was ein „grober Behandlungsfehler“ ist. Im 
Streitf all richtet es sich auch weiterhin nach den Umständen des Einzel-
falls und das ist dann vom Richter zu entscheiden. Beispielsweise ist es 
als grob fehlerhaft  einzustufen, wenn bei einer Operation versehentlich 
ein anderes als das kranke Organ entf ernt wird.

PatRG:
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e) Verjährung
Bei Schadensersatz-/Schmerzensgeldansprüchen gilt die regelmäßige Ver-
jährungsfrist von 3 Jahren.40

Sie beginnt mit Schluss des Jahres (also immer am 31.12.), in dem der An-
spruch entstanden ist und Sie davon Kenntnis erlangt haben oder „ohne 
grobe Fahrlässigkeit“ hätt en erlangen können.41

Wenn Sie keine Kenntnis von dem Behandlungsfehler erlangen, also die 
Verjährungsfrist eigentlich noch gar nicht beginnt, verjähren die Ansprüche 
jedoch spätestens nach 30 Jahren ab dem schädigenden Ereignis (Verjäh-
rungshöchstf rist).

Während laufender Verhandlungen zwischen den Anspruchsgegnern ist 
die Verjährungsfrist gehemmt, läuft  also für diese Zeit nicht weiter. Dassel-
be gilt für das laufende Verfahren vor der Gutachterkommission / Schlich-
tungsstelle, das zivilrechtliche Klageverfahren und das selbständige Beweis-
verfahren.

f) Anspruchsgegner
Gegen wen richten sich Ihre Ansprüche aus dem Behandlungsfehler?

Die Verantwortung für eine ambulante Behandlung trägt der niedergelas-
sene, behandelnde Arzt. Die Verhandlung um Schadensersatz und Schmer-
zensgeld führen Sie entweder mit ihm selbst oder mit seiner Haft pfl ichtver-
sicherung.

Bei einer Behandlung im Krankenhaus können Sie aus dem Krankenhaus-
vertrag entnehmen, wer Ihr Vertragspartner und damit Anspruchsgegner 
ist. Normalerweise ist es der Träger des Krankenhauses, z.B. die Stadt, der 
Landkreis, eine Kirche oder eine GmbH.

Patientinnen, die von einem Belegarzt im Krankenhaus behandelt werden, 
haben einen sogenannten gespaltenen Behandlungsvertrag. 
Der Mediziner haft et regelmäßig allein für die ärztliche Behandlung. Das 
Krankenhaus als zweiter Vertragspartner ist grundsätzlich für die ordnungs-
gemäße Pfl ege, Unterkunft  und Versorgung verantwortlich.

40  § 195 BGB.
41  § 199 BGB.
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Bei Schäden, die durch Arzneimitt el oder durch ein Medizinprodukt (z.B. 
Röntgengerät) verursacht worden sind, können auch Ansprüche gegen den 
Hersteller geltend gemacht werden.42

2. Durchsetzung der Ansprüche
In jedem Fall - egal für welchen Weg Sie sich entscheiden - sollten Sie zur 
Vorbereitung den Verlauf Ihrer Krankheit und Behandlung noch einmal ge-
nau durchdenken und stichwortartig chronologisch festhalten. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen wichtig:

 Ø Sie müssen die Krankengeschichte anderen Ärzten, den MitarbeiterIn-
nen einer Patientenstelle oder einem Anwalt kurz gefasst berichten.

 Ø Die Durchsetzung Ihrer Ansprüche verzögert sich vielleicht sogar über 
mehrere Jahre und Ihre Erinnerung an Einzelheiten lässt immer mehr 
nach.

Die Aufzeichnung sollte folgende Fragen beantworten oder Feststellungen 
enthalten:

 Ø Wie entwickelte sich die Erkrankung?
 Ø Inwieweit und wann habe ich den Arzt oder seine Mitarbeiterinnen 

über Veränderungen informiert?
 Ø Wie verlief die Behandlung?
 Ø Welche Aussagen machte der Arzt zu der Behandlung und einem 

eventuellen Behandlungsfehler?
 Ø Welche Kommentare gaben andere Ärztinnen oder die Pfl egekräft e zu 

der Behandlung und einem eventuellen Behandlungsfehler?
 Ø Welche Verwandte, Freunde, Bekannte oder Mitpatientinnen waren 

als Zeuginnen bei einzelnen Behandlungsabschnitt en anwesend? Auch 
diese Zeuginnen sollten eventuell Ihre Erinnerungen stichwortartig auf-
zeichnen. 

 Ø Fertigen Sie zur Beweissicherung Fotos an!

Auf jeden Fall sollten Sie Ihre Patientenakte in Kopie anfordern (siehe Seite 
18, Musterbrief Seite 31) oder auch selbst abfotografi eren.

Tipp:
Falls Sie Schwierigkeiten haben sollten, ihr Einsichtsrecht gegenüber dem 
Arzt oder dem Krankenhausträger durchzusetzen, fordern Sie Ihre Patien-
tenakte schrift lich mit Fristsetzung an. Einen Musterbrief fi nden Sie auf der 
nächsten Seite abgedruckt. Wird Ihre Anforderung nicht beantwortet, set-
zen Sie eine kurze Nachfrist mit Androhung rechtlicher Schritt e (Anwalt). 
42  §§ 84 ff . Arzneimitt elgesetz (AMG).
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Dann können Sie Ihr Einsichtsrecht auch gerichtlich erzwingen, indem Sie 
oder Ihre Anwältin beim zuständigen Amtsgericht, Abteilung Zivilsachen, 
Klage auf Einsicht in die Krankenunterlagen erheben. Der unterlegene Arzt 
muss dann auch die Prozess- und Anwaltskosten tragen. 

Sind Sie als Psychiatriepatient zwangsweise behandelt worden, müssen Sie 
die Klage auf Einsichtsrecht beim Verwaltungsgericht einreichen.

Musterbrief zur Anforderung von Krankenunterlagen 

Absender, Anschrift , Geburtsdatum
Datum

Adresse des Empfängers
(behandelnder Arzt oder Zahnarzt / ärztliche Leitung des Krankenhau-
ses)

Sehr geehrte/r (Name des Empfängers)

Seit (Datum) bin / in der Zeit von (Datum) bis (Datum) war ich bei Ihnen 
in Behandlung / in Ihrem Krankenhaus in stationärer Behandlung. Ich bit-
te Sie, mir die vollständige Patientenakte / folgende Unterlagen der Pati-
entenakte in Kopie zu übersenden.
(z.B. Arztbriefe, Arztberichte, Protokolle, Pfl egedokumentation, EKG, 
EEG, Aufzeichnungen über Medikation, OP-Berichte, Aufzeichnungen zu 
Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen und ihre Ergebnisse, Befunde, 
Th erapien / Eingriff e und ihre Wirkungen, Aufk lärungen und Einwilligun-
gen, Karteikarten vom einweisenden Arzt, Krankenhaustageblätt er, Ultra-
schallaufnahmen, Entlassungsberichte)
Die Kosten für die Kopien übernehme ich. Röntgenaufnahmen bitt e ich 
mir im Original zu überlassen.
Mein Recht auf die Abschrift en meiner Patientenakte ergibt sich aus 
§ 630g Abs. 2 BGB. 

Ich bitt e Sie, mir die Unterlagen (mit einer Bestätigung über die Vollstän-
digkeit der Unterlagen) durch eine dafür autorisierte Person innerhalb 
von zwei Wochen ab Datum dieses Briefes zukommen zu lassen.

Mit freundlichem Gruß
Unterschrift 
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a) Gütliche Einigung
Sie sollten zuerst versuchen, sich außergerichtlich mit dem Arzt oder Kran-
kenhausträger bzw. seiner Haft pfl ichtversicherung zu einigen. Dabei emp-
fi ehlt es sich, dem Arzt/Krankenhausträger eine Frist zur Begleichung Ihrer 
Forderungen zu stellen, bevor Sie Klage erheben. Dies ist wichtig, denn 
wenn Sie direkt vor Gericht gehen und der Beklagte Ihren Anspruch sofort 
anerkennt, müssen Sie als Klägerin die Prozesskosten übernehmen.43 

Zunächst sollten Sie den Arzt oder Krankenhausträger schrift lich mit seinem 
Fehlverhalten konfrontieren und nach seiner (Berufs-) Haft pfl ichtversiche-
rung fragen. Gibt der Arzt ein Fehlverhalten zu, kann er oder seine Haft -
pfl ichtversicherung mit Ihnen oder Ihrem Vertreter die Höhe der Ansprü-
che aushandeln und eine gütliche Einigung herbeiführen. 

Beachten Sie: Die Ärztin gefährdet ihren Versicherungsschutz nicht, wenn 
sie Sie über einen von ihr begangenen Behandlungsfehler informiert. Sie 
darf nur kein sogenanntes Schuldanerkenntnis unterschreiben. Die bloße 
wahrheitsgemäße Mitt eilung eines Sachverhaltes stellt kein Anerkenntnis 
dar!44 

Auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren muss die 
Ärztin sogar den Patienten über einen möglichen Behandlungsfehler in-
formieren. 

Die Haft pfl ichtversicherung wird sich in der Regel weigern, Ansprüche an-
zuerkennen. Sie kann darauf bestehen, dass zur Klärung des Sachverhaltes 
ein Gutachten (auf Kosten der Versicherung) erstellt wird. 
Erkennt die Haft pfl ichtversicherung Ihre Ansprüche an, achten Sie unbe-
dingt darauf, dass eine Vereinbarung getroff en wird, die auch den Ersatz 
zukünft iger, derzeit noch nicht erkennbarer Schäden umfasst. 

Bei komplizierten Fällen mit Dauerschäden sollten Sie die Versicherung zu-
erst auff ordern, den Anspruch dem Grunde nach zu akzeptieren, das be-
deutet, dass danach nur noch über die Schadenshöhe verhandelt werden 
muss. Ansonsten kann es passieren, dass Sie mit dem gesamten Anspruch 
scheitern, weil ein einzelner Schadensposten abgelehnt wird. 

Tipp: Wir empfehlen, sich von einem Anwalt beraten zu lassen, bevor es 
zu einer vertraglichen Einigung kommt. 

43  § 93 Zivilprozessordnung (ZPO).
44 Patrick Weidinger, htt p://www.geburtsschaden.de/Information/Darf_Arzt_ueber_

Behandlungsfehler_informieren.html; § 105 VVG.

PatRG:
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b) Unterstützung durch die Krankenkasse
Ihre Gesetzliche Krankenkasse soll Sie unterstützen, wenn Sie einen 
Behandlungsfehler verfolgen, der bei der Inanspruchnahme von Versiche-
rungsleistungen („Kassenleistungen“) entstanden ist. Das bedeutet, dass 
sie zur Unterstützung verpfl ichtet ist, es sei denn, es sprechen besondere 
Gründe dagegen. 
Die Gesetzlichen Krankenkassen können den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) einschalten, um einen Verdacht auf Behandlungsfeh-
ler für Sie kostenlos begutachten zu lassen. 

Private Krankenversicherungen haben solch eine Unterstützungspfl icht 
nicht.

c) Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärzte-
kammern
Die Ärztekammern haben Gutachterkommissionen oder Schlichtungsstel-
len zur Überprüfung von Behandlungsfehlern eingerichtet. Sie werden bei 
einigen Ärztekammern von den Haft pfl ichtversicherungen der Ärzte maß-
geblich mitf inanziert. Ihr Schwerpunkt liegt in der ärztlichen Begutachtung 
von Krankenunterlagen. 

Die regionalen Besonderheiten der einzelnen Kommissionen und Stellen 
können Sie bei den Beratungsstellen in Ihrem Bundesland erfragen. 

Allen Kommissionen und Stellen sind folgende Verfahrensgrundsätze 
gemeinsam:

 Ø Der beschuldigte Arzt muss der jeweiligen örtlich zuständigen Ärzte-
kammer angehören.

 Ø Die Stellen werden nicht von sich aus tätig, sondern nur durch schrift li-
chen Antrag entweder der Patientin, die einen Behandlungsfehler be-
hauptet, oder des Arztes, dem ein solcher vorgeworfen wird.

 Ø Der Antragsgegner muss dem Verfahren zustimmen (Prinzip der Freiwil-
ligkeit).

 Ø Die Verjährung wird für die Dauer des Verfahrens gehemmt. 
 Ø Es darf nicht bereits ein Verfahren vor einem Straf- oder Zivilgericht 

eingeleitet oder entschieden worden sein.
 Ø Es darf sich nicht um eine Honorarstreitigkeit handeln. Für Honorarstrei-

tigkeiten gibt es in manchen Schlichtungsstellen einen Extra-Ausschuss 
für den zahnärztlichen Bereich.

 Ø Der vermutete Behandlungsfehler darf nicht länger als 10 Jahre zurück-
liegen (bei einigen Gutachterkommissionen nicht länger als 5 Jahre).

PatRG:
§ 66  

SGB V
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 Ø Die Kommissionen und Schlichtungsstellen sind personell unterschied-
lich zusammengesetzt, in der Regel mit Juristen und Ärzten. 

 Ø Die Gutachterkommissionen erstellen ein schrift liches Gutachten zu der 
Frage, ob der Ärztin ein Behandlungsfehler nachgewiesen werden kann. 

 Ø Bei den Schlichtungsstellen wird im Einvernehmen mit den Beteiligten 
(Patientin - Arzt/ Krankenhaus) und der Haft pfl ichtversicherung des Be-
schuldigten eine Aufk lärung des Sachverhaltes vorgenommen und ein 
Vorschlag zur Behebung der Streitigkeiten gemacht.

 Ø Das Schlichtungsverfahren endet mit einer Grundsatzentscheidung, ob 
Ansprüche bestehen oder nicht. Auf Wunsch der Beteiligten macht die 
Schlichtungsstelle auch einen Vorschlag zur Anspruchshöhe.

 Ø Die Entscheidungen haben keinen bindenden, sondern lediglich emp-
fehlenden Charakter. Sie können trotzdem für einen späteren Prozess 
von großer Bedeutung sein. Der Weg für eine Klage bleibt weiterhin 
off en. 

 Ø Die Dauer des Verfahrens beträgt durchschnitt lich 14 Monate.
 Ø Das Verfahren einschließlich der Sachverständigengutachten ist für Sie 

kostenfrei. Die Kosten für einen Anwalt oder für vorherige Rechtsbera-
tung tragen Sie jedoch selbst.

 Ø Die Quote der als begründet bewerteten Ansprüche der PatientInnen 
sind in den Landesärztekammern unterschiedlich. Die jeweiligen Zahlen 
können Sie im Internet nachlesen.45

d) Klage vor dem Zivilgericht
Statt  oder nach einem Verfahren vor einer Gutachterkommission bzw. 
Schlichtungsstelle können Sie Ihren Anspruch auf Schadensersatz oder 
Schmerzensgeld gerichtlich geltend machen. 

Bei einem Streitwert (das ist der Betrag, um den Sie streiten, also die Höhe 
Ihrer Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderung) bis einschließlich 
5.000 € ist das Amtsgericht zuständig. Hier besteht kein Anwaltszwang.
Bei höheren Beträgen liegt die Zuständigkeit beim Landgericht. Vor dem 
Landgericht besteht Anwaltspfl icht.46

45  Zum Beispiel: htt p://www.bundesaerztekammer.de/patienten/gutachterkommissionen-
schlichtungsstellen/.

46  Zur Anwaltssuche siehe Seite 37.
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In der Regel ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der beklagte Arzt 
seinen Wohnsitz bzw. der beklagte Krankenhausträger seinen Sitz hat.47

Grundsätzlich müssen Sie beweisen, dass ein Behandlungsfehler vorliegt 
und die entsprechenden Beweismitt el beibringen. Anwaltliche Hilfe sollte 
in jedem Fall gesucht werden.

Erfahrungsgemäß werden Gutachten, die Sie in Auft rag gegeben haben, als 
weniger objektiv angesehen als solche, die das Gericht selbst bestellt, und 
haben deshalb als Beweismitt el weniger Gewicht.

e) Selbständiges Beweisverfahren48

In der Regel fi ndet die Beweisaufnahme im Hauptprozess statt . Manchmal 
empfi ehlt es sich aber, die Beweisaufnahme in einem selbstständigen Ver-
fahren durchzuführen. 

Sie können solch ein selbständiges Beweisverfahren beantragen, wenn bei-
de Seiten einverstanden sind oder wenn die Beweiswürdigung im Nachhi-
nein erheblich erschwert würde.
Dies kann z.B. dann gegeben sein, wenn

 Ø es in dem Verfahren auf den aktuellen Gesundheitszustand ankommt, 
 Ø eine erneute bzw. weitere Behandlung so schnell wie möglich begon-

nen werden sollte,
 Ø sich der Zustand durch Selbstheilung verändern könnte,
 Ø ein wichtiger Zeuge auswandern möchte oder bald sterben wird.

Das selbständige Beweisverfahren ist (nur) dann sinnvoll, wenn dadurch ein 
Hauptverfahren vermieden werden kann.

Das Verfahren beginnt mit der Stellung des Antrags bei Gericht und endet 
durch richterlichen Beweisbeschluss.
Bei diesem Verfahren haben Sie einen größeren Einfl uss auf die Auswahl 
des Gutachters und auf die Fragestellung der Begutachtung. 

Wichtig: Es wird nur Beweis erhoben, es fi ndet keine inhaltliche Prü-
fung des Anspruchs statt ! 

47  §§ 12, 13 ZPO, allgemeiner Gerichtsstand. Siehe aber auch § 32 ZPO, besonderer 
Gerichtsstand bei unerlaubter Handlung: Wo die Handlung begangen wurde.

48  § 485 Zivilprozessordnung (ZPO).
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f) Kosten der Rechtsverfolgung
Die Kosten des Rechtsstreits, also die Anwaltskosten beider Seiten und 
die Gerichtskosten49 (Gerichtsgebühren und Aufwandsentschädigungen 
für Zeugen und Sachverständige), richten sich nach dem Streitwert. Je hö-
her die geltend gemachte Forderung ist, desto höher sind die Kosten des 
Rechtsstreits. Grundsätzlich trägt die Partei die Kosten, die verliert. 

Ihre Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten, wenn sie zuvor eine 
Deckungszusage erteilt hat, was Sie also vorher klären sollten. 
Für die Kosten eines selbstständigen Beweisverfahrens gilt dasselbe, hier 
sind die Kosten aber wesentlich geringer.

g) Beratungs- und Prozesskostenhilfe
Wenn Sie nur ein geringes Einkommen50 haben, können Sie für eine ers-
te Beratung durch einen Anwalt bei der Geschäft sstelle des zuständigen 
Amtsgerichts Beratungshilfe beantragen. Wenn sie bewilligt wird, erhebt 
der Anwalt von Ihnen nur eine Gebühr von 10 €. Wenn sie nicht bewilligt 
wird und der Anwalt Sie schon beraten hat, müssen Sie den Anwalt selbst 
bezahlen! 

Für ein Klageverfahren können Sie über Ihren Anwalt oder beim zuständi-
gen Amtsgericht Prozesskostenhilfe beantragen. Voraussetzung neben der 
Bedürft igkeit ist, dass die Klage Aussicht auf Erfolg hat. Die Entscheidung 
über die Erfolgsaussichten liegt im Ermessen des Richters. 

Achtung: Prozesskostenhilfe wird nur für die Kosten des Gerichts und Ihres 
Anwalts gewährt, nicht aber für die Kosten des gegnerischen Anwalts! Ver-
lieren Sie den Prozess, müssen Sie diese Kosten übernehmen.

Für beide Leistungen müssen Sie Ihre Einkommensverhältnisse vollstän-
dig off en legen. Sollte Ihr Einkommen später ansteigen, kann Ihnen bis 
zu 4 Jahren nach der Entscheidung die Hilfe nachträglich reduziert oder 
gestrichen werden! 

49 Einen Prozesskostenrechner fi nden Sie im Internet z.B. unter htt p://rvg.pentos.ag.
50  In einer Tabelle zu § 115 ZPO ist festgelegt, bis zu welchem Betrag der Antragsteller 

die Prozesskosten selbst tragen muss, ob eine Erleichterung in Form von Ratenzahlung 
oder ein Erlass der Kosten in Frage kommt. Der Betrag richtet sich grundsätzlich 
nach Ihrem monatlichen Nett o-Einkommen und der Zahl der zu versorgenden 
Unterhaltsberechtigten; es können aber auch von Ihrem Nett o-Einkommen bestimmte 
Positionen abgezogen oder, auch bei geringem Einkommen, eventuelles Vermögen 
angerechnet werden. Sie sollten sich sicherheitshalber vorher fachkundig beraten lassen.



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 37

3. Suche nach einer Anwältin 
Oft  ist es ratsam, Unterstützung durch einen Anwalt zu suchen. Die Suche 
nach einem guten Anwalt ist aber ähnlich schwierig wie die Suche nach ei-
nem guten Arzt. In beiden Fällen sind die Fachkompetenz und die Bereit-
schaft  zur guten vertrauensvollen Zusammenarbeit von herausragender Be-
deutung. 

Zu empfehlen ist eine Fachanwältin für Medizinrecht, jedenfalls eine Rechts-
anwältin mit dem Schwerpunkt Arzthaft ungsrecht, die am besten aus-
schließlich PatientInnen vertritt .

Lokale Anwaltsvereine und Rechtsanwaltskammern führen Listen ihrer Mit-
glieder, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. Auch bundes-
weite Anwalt-Suchdienste arbeiten mit solchen Listen. Die Auskünft e beru-
hen dabei auf Selbsteinschätzung der Anwälte und enthalten keine Quali-
tätskriterien. 

Tipps:
 Ø Sprechen Sie gleich zu Beginn über mögliche Kosten. Die Gebühr für 

das Erstgespräch kann verhandelt werden. Sie darf 190 € zzgl. MwSt. 
nicht übersteigen (§ 34 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG).

 Ø In sämtlichen Zivilverfahren – also auch in Schadensersatzprozessen – 
gibt es die Möglichkeit, mit dem Anwalt ein Erfolgshonorar zu vereinba-
ren.51 Dies ist allerdings nur für diejenigen möglich, die aufgrund ihrer 
wirtschaft lichen Verhältnisse „ohne die Vereinbarung eines Erfolgshono-
rars von der Rechtsverfolgung abgehalten würden“. Konkret heißt das, 
dass nur derjenige mit der Anwältin ein Erfolgshonorar vereinbaren 
darf, der keinen Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat, aber auch nicht so 
gut verdient, dass er die Anwaltskosten locker zahlen könnte. 

 Ø Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, sollten Sie zunächst 
abklären, ob sie diesen konkreten Fall übernimmt. Der Anwalt muss der 
Versicherung die Erfolgsaussichten Ihres Anliegens darlegen. Erst dann 
gibt sie eine Zusage für die Übernahme der Kosten.

 Ø Für eine erste Orientierung kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich 
im Internet anwaltlichen Rat zu holen.52 

51  § 4a Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
52  Zum Beispiel unter: www.frag-einen-anwalt.de.
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Gutachterkommission, Schlichtungsstelle oder Zivilgericht?
Zwischen den Gutachterkommissionen bzw. Schlichtungsstellen der einzel-
nen Ärztekammern der Länder bestehen zum Teil Unterschiede sowohl im 
Verfahren als auch in der Erfolgsquote der Verfahren. Bundesweit einheitli-
che Richtlinien gibt es nicht.

Vorteile des Schlichtungsverfahrens:
 Ø Sie bekommen ärztliche Gutachten zum vermuteten Behandlungsfehler.
 Ø Das Verfahren ist kostenlos.
 Ø Auch nach abgeschlossenem Verfahren bleibt der Rechtsweg off en.

Nachteile:
 Ø Das Verfahren kommt nur zustande, wenn der Antragsgegner zustimmt.
 Ø Die Kommissionen sind institutionell, personell und fi nanziell den Ärzte-

kammern und den Haft pfl ichtversicherungen angeschlossen.
 Ø Das Verfahren ist schrift lich. Eine mündliche Erörterung des Falles mit 

Beteiligten und Zeugen ist bei den meisten Gutachterkommissionen 
und Schlichtungsstellen nicht vorgesehen.

 Ø Den Kommissionen fehlen Zwangsmitt el (z.B. um Ärzte zu einer Aussage 
zu verpfl ichten).

 Ø Das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens ist nicht verbindlich.

Weitere Informationen über die für Sie zuständige Gutachter- bzw. Schlich-
tungsstelle erhalten Sie bei einer PatientenInnenstelle.

Wenn Sie rechtsschutzversichert sind und gleich vor Gericht klagen wol-
len, kann es Ihnen passieren, dass Sie von der Rechtsschutzversicherung zu-
nächst auf die Gutachterkommissionen/Schlichtungsstellen verwiesen wer-
den. Weisen Sie die Versicherung dann auf die oben genannten Nachteile 
hin.

4. Maßnahmen gegen den Arzt

a) Strafverfahren
Falls Sie möchten, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird, müssen Sie – 
in Fällen einfacher (§ 223 Strafgesetzbuch (StGB)) und fahrlässiger (§ 229 
StGB) Körperverletzung – innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von 
Schaden und Schädiger bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft  einen Straf-
antrag stellen.
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Im Mitt elpunkt des Strafverfahrens steht eine strafrechtliche Verurteilung 
des Arztes durch staatliche Behörden. 
Sie brauchen dabei den Behandlungsfehler-Vorwurf nicht zu beweisen, 
denn nach der Erstatt ung einer Anzeige ermitt elt die Staatsanwaltschaft . 

In der Hauptverhandlung können Sie als Nebenklägerin zugelassen werden 
und dadurch auf den Prozess einwirken.

Vorsicht: 
Von einem Strafverfahren ist bei Behandlungsfehlern in den meisten Fällen 
abzuraten:

 Ø Beim Strafprozess geht es nicht um Schadensersatz und Schmerzens-
geld!

 Ø Wenn Sie nicht in Nebenklage gehen, sind Sie nur Zeugin in dem Ver-
fahren.

 Ø In vielen Fällen wird das Verfahren eingestellt. Im Zweifel für den Ange-
klagten: Dieser Grundsatz prägt den Umgang mit Beweismaterial und 
Zeugenaussagen, weil ein strafrechtlicher Schuldbeweis geführt werden 
muss.

 Ø Da die Frage nach Schuld und Sühne den Blickwinkel des Gerichts be-
stimmt und eine Verurteilung Maßnahmen der Ärztekammer nach sich 
zöge, scheuen sich die ärztlichen Sachverständigen oft , Kollegen einen 
Behandlungsfehler nachzuweisen. 

 Ø Das Verfahren kann sich über viele Jahre hinziehen.
 Ø Das Strafverfahren unterbricht keine zivilrechtlichen Verjährungsfristen!
 Ø Falls das Gericht doch ein rechtskräft iges Strafurteil ausspricht, ist dies 

zugleich ein faktisches Vor-Urteil für eine anschließende zivilrechtliche 
Schadensregulierung. 

b) Berufsgerichtliches Verfahren
Die Berufsgerichtsbarkeit ist in den einzelnen Bundesländern unterschied-
lich geregelt.53

Die Bedeutung des Berufsgerichtsverfahrens ähnelt der des Strafgerichts. 
Auch hier steht die Disziplinierung des Arztes und nicht der Ausgleich ei-
nes Schadens im Vordergrund. 

Das Berufsgericht will nicht Ihre Rechte schützen, sondern den Ruf des ärzt-
lichen Berufsstandes erhalten. Sie werden, wie im Strafprozess, lediglich als 
Zeugin geladen.

53 Sie untersteht zum Teil den Verwaltungsgerichten, den ordentlichen Gerichten oder ist 
als eigenständige Berufsgerichtsbarkeit ausgestaltet. 
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Auch wenn der ursächliche Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und 
Schaden fraglich bleibt, kann bei ärztlichem Fehlverhalten die Verletzung 
einer Berufspfl icht vorliegen.

Bei einem Verdacht auf ärztliches Fehlverhalten wenden Sie sich an die zu-
ständige Ärztekammer. Sie kann beim zuständigen Berufsgericht den An-
trag stellen, das berufsgerichtliche Verfahren zu eröff nen. 

In einem berufsgerichtlichen Verfahren können Sanktionen gegen den Arzt 
verhängt werden wie z.B. Verwarnung, Verweis, Geldbuße bis 50.000 €, 
Ruhen der kassenärztlichen Zulassung, Feststellung der Berufsunwürdigkeit.

Während des Prozesses haben Sie keinerlei Möglichkeit, Einfl uss zu neh-
men, und müssen sich mit der Rolle der Informantin begnügen. 
Sie haben kein Einsichtsrecht in die Unterlagen und erhalten meist auch kei-
ne Informationen über das Ergebnis des Verfahrens.

5. Beschwerdemöglichkeiten
Wenn Sie sich über ärztliches Verhalten beschweren wollen, können Sie 
sich an die Ärztekammer wenden. Formulieren Sie Ihre Beschwerde in je-
dem Fall schrift lich und bitt en Sie um eine Stellungnahme.

Bei Beschwerden über Angehörige anderer Heilberufe, z.B. Heilpraktiker, 
Masseure, Krankengymnasten u.a., können Sie sich an die entsprechenden 
Berufsverbände wenden.

Bei Beschwerden im Krankenhaus können Sie sich an die jeweilige 
Beschwerdestelle im Krankenhaus54 wenden.

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung wirken
Ärzte und Krankenkassen zusammen. Ihnen zwischengeschaltet sind
die Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie rechnen nicht nur mit den
Krankenkassen im Namen der Ärzte ab, sie haben auch die ärztliche
Versorgung sicherzustellen und zu überwachen, dass diese den
gesetzlichen und vertraglichen Erfordernissen entspricht und die
Vertragsärzte ihre gesetzlichen Pfl ichten erfüllen. Deshalb empfehlen
wir auch, sich bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung zu
beschweren.

54 Nach § 135a Abs.2 Nr.2 SGB V sind Krankenhäuser zur Durchführung eines 
patientenorientierten Beschwerdemanagements verpfl ichtet, siehe auch Art.2 Nr.6 PatRG.

PatRG:
§ 135a Abs.2  
Nr.2 SGB V
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III.  Besonderheiten für Rechte psychisch-
kranker Menschen

Weil sich die Rechte von Menschen mit seelischen Krankheiten oder see-
lischer Behinderung in vielen Bereichen von den vorgenannten Patienten-
rechten unterscheiden, soll im Folgenden gesondert darauf eingegangen 
werden.

1. Eingriff e in die Grundrechte (Art. 2 Grundgesetz)
Aufgrund bestimmter Gesetze sind bei psychisch kranken Menschen Ein-
griff e in die Grundrechte möglich, und zwar

 Ø kann das Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt werden (Betreuungs-
recht)

 Ø können aufgrund der jeweiligen Ländergesetze für psychisch kranke 
Personen (PsychKG) (in Bayern und Hessen gibt es bisher keine Psy-
chKG und statt dessen Unterbringungsgesetze) Zwangsmaßnahmen zur 
Unterbringung aufgrund von Selbst- und Fremdgefährdung angeord-
net werden. 

2. Recht auf freie Arzt- und Th erapeutenwahl
Das Recht auf eine freie Arztwahl gilt sowohl für die Wahl des Psychiaters, 
eines Arztes mit einer Facharztausbildung im Bereich Psychiatrie, als auch für 
die Wahl eines Psychotherapeuten. 

Achtung: Nur die Berufsbezeichnung „Psychologischer Psychotherapeut“ 
ist gesetzlich geschützt. 

Wenige wissenschaft lich anerkannte psychotherapeutische Verfahren sind 
Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung. Dazu gehören aktuell die

 Ø tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
 Ø analytische Psychotherapie, 
 Ø und die Verhaltenstherapie.55

Wichtig ist, dass die Kostenübernahme vor Beginn der Th erapie mit der 
Krankenkasse geklärt wird.

Die freie Arztwahl besteht auch dann, wenn ein Hilfsangebot genutzt wird, 
z.B. ein Wohnheim, das von einem Arzt betreut wird. Die BewohnerInnen 
müssen sich nicht von dem betreuenden Arzt untersuchen/behandeln las-

55 Siehe Psychotherapie-Richtlinien – Richtlinien über die Durchführung der Psychotherapie 
in der vertragsärztlichen Versorgung, www.g-ba.de.



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 42

sen. (Ausnahme: Krankenhausaufenthalt, hier kann man den behandelnden 
Arzt nicht selber wählen.)
Auch Menschen mit einer gesetzlichen Betreuung haben die freie Arzt-
wahl, solange sie „einwilligungsfähig“ sind, d. h. solange sie fähig sind, die 
Vor- und Nachteile einer Maßnahme, z. B. der ärztlichen Behandlung, abzu-
wägen und eine vernünft ige Entscheidung darüber zu treff en. Sonst über-
nimmt der Betreuer die Entscheidung über die Arztwahl.

3. Recht auf freie Krankenhauswahl
Die freie Krankenhauswahl gilt grundsätzlich auch für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen. Allerdings gibt es psychiatrische Kliniken, die ei-
nen Versorgungsauft rag für eine bestimmte Region haben. Diese Kliniken 
müssen aus ihrem Zuständigkeitsbereich aufnehmen. Alle weiteren Kliniken 
können aufnehmen, wenn sie Kapazitäten haben und aufnehmen wollen. 
Insofern ist die Krankenhauswahl zwar grundsätzlich frei, aufgrund hoher 
Belegung oder fachlicher Schwerpunktsetzung etwa von Unikliniken erfolgt 
aber doch meistens eine Zuführung zur „Versorgungsklinik“.

Wichtig ist, dass es ein zugelassenes Krankenhaus ist (Psychiatrisches Kran-
kenhaus, psychiatrische Abteilung an einem Allgemeinkrankenhaus oder 
einer Hochschulklinik). Sonst kann es sein, dass Sie die Kosten selbst tragen 
müssen.

Bei Zwangseinweisung gilt der Grundsatz der freien Klinikwahl nicht. Hier 
erfolgt die Aufnahme in die für die Region zuständige psychiatrische 
Klinik.

4. Recht auf Aufk lärung
Die Aufk lärungspfl icht der Ärztin gilt in vollem Umfang auch gegenüber 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Das bedeutet: Auch nicht-ein-
willigungsfähige Menschen müssen aufgeklärt werden!
Sie erstreckt sich auf alle Behandlungsmaßnahmen, also im psychiatrischen 
Bereich sowohl auf medikamentöse und körperbezogene Behandlungsver-
fahren sowie in gleicher Weise auf die Psychotherapie.
Die Praxis sieht oft  aber ganz anders aus: Gerade im psychiatrischen Bereich 
wird noch schlechter und weniger aufgeklärt als sonst.

5. Schweigepfl icht 
Alle PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen unterstehen der Schweige-
pfl icht beziehungsweise dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch. 
Das Berufsgeheimnis erlischt nicht am Ende der Th erapie und gilt auch ge-
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genüber den Angehörigen – es sei denn, die PatientInnen haben die Be-
handler gegenüber bestimmten Personen ausdrücklich von der Schweige-
pfl icht entbunden. Die Schweigepfl icht besteht auch gegenüber Berufskol-
legen, was besonders bei einem Th erapeutenwechsel von Bedeutung ist. 
Die neue Th erapeutin darf vom ersten Th erapeuten ohne Einverständnis 
also nichts über die Patientin erfahren. Wenn die Th erapie von der Kran-
kenkasse bezahlt wird, ist dem Vertrauensarzt der Krankenkasse lediglich 
Diagnose und Prognose mitzuteilen. Für diese Auskunft  braucht es aller-
dings eine ausdrückliche Einwilligung. 

Zu beachten ist die besondere Situation in der Gruppentherapie: Es gibt 
keine Schweigepfl icht der PatientInnen untereinander! Jedoch wird häufi g 
ein Schweigegebot der Gruppenmitglieder gegenüber Außenstehenden 
vereinbart.

6. Einwilligung in die Untersuchung/Behandlung

Auch die Voraussetzungen für eine rechtsgültige Einwilligung gelten in glei-
cher Weise für psychisch kranke Menschen.
PatientInnen, für die ein Betreuer56 mit dem Aufgabenkreis „Gesundheits-
sorge“ bestellt wurde, haben grundsätzlich selbst einzuwilligen, soweit sie 
einwilligungsfähig sind.

Kann der Betroff ene die Tragweite der Entscheidung (nach vorausgegan-
gener Aufk lärung über die geplante Behandlungsmaßnahme) selbst ermes-
sen, sind auch aus therapeutischer Sicht unvernünft ig erscheinende Ent-
scheidungen zu respektieren.

Ist der Betroff ene in der aktuellen Situation nicht in der Lage, die Bedeu-
tung ihrer Entscheidung abzuwägen, kann der Betreuer die Zustimmung zur 
Heilbehandlung geben.

Der bestellte Betreuer, der anstelle des Betroff enen zustimmt, benötigt bei 
einigen Behandlungsmaßnahmen zusätzlich die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, „wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Be-
treute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung 
darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist.“57

Genehmigungspfl ichtig durch das Betreuungsgericht ist z.B. die Elektro-
schockbehandlung.

56 Zur Betreuung siehe §§ 1896 ff . BGB.
57 Siehe § 1904 BGB.
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Auch die medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka insbesondere 
mit Neuroleptika kann wegen der Gefahr von Spätf olgen genehmigungs-
pfl ichtig sein.

7. Recht auf Akteneinsicht
Für den Bereich der Sozialleistungsträger (z.B. Renten-, Kranken- und Unfall-
kassen) ist das Recht auf Akteneinsicht in § 25 SGB X geregelt. Dieses Recht 
besteht jedoch nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse geltend machen 
können, z. B. wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit eines Bescheides haben 
und dagegen vorgehen wollen. 
Wenn die Akten Angaben über die gesundheitlichen Verhältnisse enthal-
ten, kann anstelle der direkten Akteneinsicht die Vermitt lung durch einen 
Arzt treten, „soweit zu befürchten ist, dass die Akteneinsicht den Beteiligten 
einen unverhältnismäßigen Nachteil insbesondere an der Gesundheit zufü-
gen würde“ (§ 25 Abs.2 SGB X). Die für den Patienten befürchteten Nach-
teile und Beeinträchtigungen müssen aber detailliert begründet werden. 
Ein pauschaler Hinweis auf Bedenken dieser Art genügt nicht.

8. Einsicht in die Krankenunterlagen
Auch psychisch kranken Menschen ist auf Verlangen Einsicht in die vollstän-
digen, sie betreff enden Krankenunterlagen zu gewähren.
Nur in begründeten Einzelfällen kann die Einsichtnahme aus erheblichen 
therapeutischen Gründen oder aufgrund von Rechten Dritt er verweigert 
werden.
Damit soll der Patient vor Informationen (über sich bzw. die Diagnose) ge-
schützt werden, die ihm - nach Ansicht der Ärztin - schaden könnten.
Allerdings darf die Ärztin/Psychotherapeutin die Herausgabe der Patiente-
nakte nicht pauschal unter Hinweis auf ärztliche Bedenken verweigern.
Sie hat die entgegenstehenden therapeutischen Gründe vielmehr nach Art
und Richtung näher zu kennzeichnen.58

Wird Ihnen die Einsichtnahme verweigert, sollten Sie die Begründung sehr 
genau prüfen und gegebenenfalls widersprechen, auf jeden Fall aber die 
freigegebenen Teile einsehen.
Im Fall der Geltendmachung rechtlicher Interessen und der Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens ist dem damit beauft ragten Anwalt persönliche Einsicht 
in die Krankenunterlagen zu gewähren.

Auch kann eine Ärztin, zu der Sie ein Vertrauensverhältnis haben, die Kran-
kenakten anfordern und Ihnen zugänglich machen.

58  BverfG v. 16.09.1998, 1 BvR 1130/98.
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9. Untersuchung durch das Gesundheitsamt
In einigen Bundesländern kann das Gesundheitsamt Personen verpfl ichten, 
sich ärztlich untersuchen zu lassen und den Arzt ermächtigen, das 
Gesundheitsamt von der Behandlung zu unterrichten.59 Dafür müssen ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine psychische Störung oder Erkrankung be-
stehen, in deren Folge sich die Person selbst schwerwiegenden persönli-
chen Schaden zuzufügen oder die öff entliche Sicherheit und Ordnung zu 
gefährden droht.
Folgt die Person der Auff orderung zum Arztbesuch nicht, kann das Ge-
sundheitsamt einen Hausbesuch durchführen oder die Person durch die 
Ordnungsbehörde zur Untersuchung im Gesundheitsamt vorführen lassen.

10. Zwangsmaßnahmen und Unterbringung
Unter Zwangsmaßnahmen versteht man z.B.: 

 Ø Der Betroff ene wird auf einem beschränkten Raum festgehalten (Unterbringung). 
 Ø Sein Aufenthalt wird ständig überwacht. 
 Ø Die Kontaktaufnahme mit Personen außerhalb der Sicherungsmaßnah-

me wird verhindert. 
 Ø Bett gitt er oder Bett gurte werden angebracht.
 Ø Medikamente werden gegeben, die stark beruhigend wirken.

Es gibt zwei Rechtswege, die die zwangsweise Unterbringung regeln:
 Ø Die Unterbringung auf der Grundlage landesrechtlicher Bestimmungen 

zur Unterbringung psychisch Kranker60 dient der Krisenintervention, z.B. 
bei ernstlicher Suizidabsicht oder Fremdgefährdung. 

 Ø Die betreuungsrechtliche Unterbringung61 betrifft   eher langfristig psy-
chisch kranke Menschen, die - aufgrund von Einschränkungen bei der 
selbständigen Regelung Ihrer Angelegenheit - auf einen Betreuer ange-
wiesen sind.

11. Die ärztliche Zwangsbehandlung

Seit dem 26.02.2013 gibt es das Gesetz zur Regelung der betreuungs-
rechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme.62 Das Ge-
setz soll die engen Voraussetzungen für die Einwilligung des Betreuers 
in eine vom Betreuten abgelehnte Behandlung klar regeln, nachdem der 
BGH festgestellt hatt e, dass der bisherige § 1906 BGB nicht verfassungs-
gemäß war.

59  Beispielsweise § 9 PsychKG NRW, § 7 HamPsychKG.
60  Zum Beispiel PsychKG.
61  § 1906 BGB.
62  Bundesgesetzblatt  2013, 266.
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ÄrztInnen dürfen einen psychisch kranken Menschen nur dann im Rahmen ei-
ner zivilrechtlichen Unterbringung nach § 1906 BGB gegen seinen natürlichen 
Willen behandeln, wenn

 Ø dieser auf Grund seiner Erkrankung die Notwendigkeit der ärztlichen Maß-
nahme nicht erkennen kann

 Ø zuvor versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme zu überzeugen

 Ø die Zwangsmaßnahme erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schaden abzuwenden

 Ø der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt 

 Ø und das Betreuungsgericht die Zwangsmaßnahme genehmigt hat

Der Betreuer ist an eine Patientenverfügung gebunden.

12. Die psychiatrische Patientenverfügung63 
Diese besondere Form einer Patientenverfügung ist eine Vorausverfügung für 
den Fall einer psychiatrischen Behandlung.
In ihr können z.B. bestimmte Behandlungsformen wie Elektroschock und Neuro-
leptika ausgeschlossen werden. Sie muss selbstverständlich zu einem Zeitpunkt 
abgefasst werden, zu dem die Vernunft  beziehungsweise die Entscheidungsfä-
higkeit des verfügenden Menschen nicht in Frage steht.

13. Krisenpass und Behandlungsvereinbarung
Wenn Sie psychisch erkrankt sind, können Sie für den Fall einer Krise einen so-
genannten „Krisenpass“ mit sich führen, welcher wichtige Telefonnummern, 
Empfehlungen für Ärzte und Angaben zur aktuellen Medikation enthält. Er 
passt in jede Jacken- oder Handtasche. Sehr hilfreich für die stationäre Behand-
lung ist auch eine Behandlungsvereinbarung zur Vorsorge für den Fall, dass Sie 
von einer akuten Erkrankung überrascht werden und nicht mehr in der Lage 
sind, die Ihrem Willen entsprechende Th erapie zu veranlassen. 
Die Behandlungsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen Patient und Kli-
nik und regelt, wie der Patient im Falle einer psychischen Krise in der Klinik 
behandelt werden will. Sie eignet sich insbesondere für Menschen, die immer 
wieder einmal in eine Krise kommen können und deshalb mit der entsprechen-
den Klinik diese Vereinbarung abschließen. Sie ist rechtlich verbindlich, sofern 
nicht im konkreten Fall doch noch Maßnahmen nötig werden, die nicht vorher-
gesehen und deshalb in der Behandlungsvereinbarung nicht geregelt wurden.64

63 Beispiele für eine psychiatrische Patientenverfügung fi nden Sie z.B. über den Landes-
verband Psychiatrie-Erfahrene NRW e.V.: www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de/juristisches/
patientenverfuegung_pychiatrie.html.

64 Beides fi nden Sie auf der Seite des Psychiatrienetzes unter: htt p://www.psychiatrie.de/
bibliothek/hilfreiche-materialien/
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IV.  Weitere wichtige Neuregelungen im 
Patientenrechte- und 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

Entscheidungsfristen für Krankenkassen 
Die Krankenkassen müssen jetzt über einen Antrag auf Leistungen wie Heil- 
und Hilfsmitt el, Fahrtkosten, Reha etc. grundsätzlich innerhalb von drei Wo-
chen und bei Einschaltung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) innerhalb von fünf Wochen (bei zahnärztlichen Leistungen inner-
halb von sechs Wochen) nach Antragseingang entscheiden. Kann die Kran-
kenkasse die Frist nicht einhalten, muss sie hinreichende Gründe dafür mit-
teilen. Fehlt es daran, besteht für den Versicherten ein Recht auf Selbstbe-
schaff ung.

Widerrufsrecht für Versicherte 
Die Versicherten können ihre Teilnahme an der Integrierten Versorgung, 
der hausarztzentrierten Versorgung und der besonderen ambulanten Ver-
sorgung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schrift lich 
widerrufen.
 
Qualitätsmanagement in Krankenhäusern 
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll Mindeststandards für Risiko- und 
Fehlermeldesysteme festlegen.

Verbesserung der Patientenbeteiligung 
Durch das Patientenrechtegesetz wird die Patientenbeteiligung verbessert. 
Die Organisationen, die auf Landesebene die Wahrnehmung der Interes-
sen der Patienten und der chronisch kranken und behinderten Menschen 
wahrnehmen, haben erweiterte Mitberatungsrechte auf Bundes- und Lan-
desebene. 
Sie müssen rechtzeitig über die Aufstellung und Anpassung der Bedarfspla-
nung unterrichtet werden, damit ihre Anregungen in die Beratungen einbe-
zogen werden können.

Termine beim Facharzt
Mit Hilfe sogenannter Terminservicestellen sorgen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen künft ig (seit Januar 2016) dafür, dass Patienten innerhalb von 
vier Wochen einen Facharztt ermin wahrnehmen können.

VSG:
§ 75 Absatz 1a 
und 1b SGB V

PatRG:
§ 13 Abs.3a  

SGB V

PatRG:
§ 137 Abs.1d  

SGB V

PatRG:
§ 140f  
SGB V

PatRG:
§§ 73b Abs.3, 73c 
Abs.2, 140a Abs.2 

SGB V
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Anhang

Erläuterungen zur Sterbehilfe
Strafb ar ist die aktive Sterbehilfe. Bei ihr liegt eine gezielte Tötungsabsicht vor. Bei-
spiel: sog. Todesspritze. Dieser Eingriff , der den Tod herbeiführt und beschleunigt, 
der Lebensverkürzung bezweckt, ist in unserem Rechtssystem eine strafb are Tötung. 
Er ist auch dann strafb ar, wenn der Patient das verlangt („Tötung auf Verlangen“ ist 
strafb ar nach § 216 StGB).

Neuregelung der Beihilfe zur Selbstt ötung
Nach mehr als einem Jahr der Beratungen hat der Bundestag Anfang November 
2015 über eine Neuregelung der Sterbehilfe entschieden: Die bis dahin geltenden 
Regelung - also Straff reiheit bei Beihilfe zum Suizid - soll sich nicht ändern. Neu ist 
das Verbot der geschäft smäßigen Sterbehilfe in Deutschland, die künft ig mit bis zu 
vier Jahren Haft  bestraft  werden kann. Dazu soll ein neuer Straft atbestand im Straf-
gesetzbuch verankert werden.
Mit „geschäft smäßige Sterbehilfe“ ist ein „auf Wiederholung angelegtes, organisier-
tes Handeln“ gemeint. Das bedeutet, dass Sterbehilfe allen Vereinen oder Personen 
verboten ist, die nicht nur in einem Einzelfall Sterbehilfe leisten - unabhängig davon, 
ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Wenn Angehörige oder andere naheste-
hende Menschen im Ausnahmefall Beihilfe zum Suizid leisten, soll dies wie bisher 
straff rei bleiben. Kritiker befürchten allerdings eine Kriminalisierung von Ärzten.

Passive Sterbehilfe, d.h. durch Unterlassen geleistete Sterbehilfe, ist nicht strafb ar. 
Hilfe für den Sterbenden, Hilfe beim Sterben, Sterbenlassen durch Verzicht auf 
lebensverlängernde Maßnahmen oder Abbruch von diesen ist – jedenfalls wenn 
der Patient es verlangt, evtl. auch ohne Willen des Patienten – nicht strafb ar, wenn 
der Sterbevorgang unumkehrbar eingesetzt hat (unmitt elbare Todesnähe). Der 
tätige Behandlungsabbruch wird mit dem Unterlassen der Weiterbehandlung 
gleichgesetzt. Wenn der Sterbevorgang noch nicht eingesetzt hat, ist er zulässig, 
wenn er mit dem erklärten oder dem mutmaßlichen Willen des Patienten in Einklang 
steht.

Indirekte Sterbehilfe ist strafl os, d.h. eine Lebensverkürzung als unbeabsichtigte 
Nebenfolge einer ärztlichen Maßnahme, die das Sterben erleichtern soll (z.B. die 
Gabe von Schmerzmitt eln).
Sie können also auf eine medizinisch-technische Intervention verzichten und hier-
durch Ihrer Erkrankung ihren natürlichen, zum Tode führenden Verlauf lassen. 
Demgegenüber können sich Ärzte, die ihren Patienten pfl ichtwidrig eine eff ektive 
Schmerztherapie vorenthalten, wegen Körperverletzung strafb ar machen.
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Abkürzungen Gesetze
AMG: Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitt eln
BGB:  Bürgerliches Gesetzbuch
GG: Grundgesetz
NPsychKG:  Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für    
 psychisch Kranke (andere Bundesländer entsprechend)
PatRG:  Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten
RVG: Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
SGB V: Sozialgesetzbuch Fünft es Buch (die anderen Sozialgesetzbücher 
 SGB I – XII entsprechend Sozialgesetzbuch Erstes bis Zwölft es Buch)
StGB:  Strafgesetzbuch
VSG: Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der Gesetzlichen 
 Krankenversicherung
ZPO:  Zivilprozessordnung
ZwBetrRG: Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine  
 ärztliche Zwangsmaßnahme

Gesetzesauszüge

Tipp: Aktuelle Bundesgesetze fi nden Sie unter www.gesetze-im-internet.de. Dort 
fi nden Sie die geltenden Gesetze sortiert in alphabetischer Reihenfolge der amtli-
chen Abkürzungen (also z.B. Sozialgesetzbuch unter „SGB“)

Gesetz zur Verbesserung der Rechte 
von Patientinnen und Patienten
(Patientenrechtegesetz)
vollständiger Wortlaut

Artikel 1
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 
42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 
273) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu 
Buch 2 Abschnitt  8 Titel 8 wie folgt gefasst:
„Titel 8 Dienstvertrag und ähnliche Verträge
Untertitel 1 Dienstvertrag
Untertitel 2 Behandlungsvertrag“.
2. Die Überschrift  von Buch 2 Abschnitt  8 Titel 8 
wird wie folgt gefasst:
„Titel 8 Dienstvertrag und ähnliche Verträge“.
3. Vor § 611 wird folgende Überschrift  eingefügt: 

„Untertitel 1
Dienstvertrag“. 
4. Nach § 630 wird folgender Untertitel 2 einge-
fügt
„Untertitel 2 Behandlungsvertrag
§ 630a Vertragstypische Pfl ichten beim 
Behandlungsvertrag
(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjeni-
ge, welcher die medizinische Behandlung eines 
Patienten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der 
versprochenen Behandlung, der andere Teil (Pati-
ent) zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpfl ichtet, soweit nicht ein Dritt er zur Zahlung 
verpfl ichtet ist.
(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt 
der Behandlung bestehenden, allgemein aner-
kannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

§ 630b Anwendbare Vorschrift en
Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschrif-
ten über das Dienstverhältnis, das kein Arbeits-
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verhältnis im Sinne des § 622 ist, anzuwenden, 
soweit nicht in diesem Untertitel etwas anderes 
bestimmt ist.

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; 
Informationspfl ichten
(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchfüh-
rung der Behandlung zusammenwirken.
(2) Der Behandelnde ist verpfl ichtet, dem Patien-
ten in verständlicher Weise zu Beginn der Behand-
lung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf 
sämtliche für die Behandlung wesentlichen Um-
stände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, 
die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, 
die Th erapie und die zu und nach der Th erapie 
zu ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Behan-
delnden Umstände erkennbar, die die Annahme 
eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den 
Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Ab-
wendung gesundheitlicher Gefahren zu informie-
ren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in 
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeich-
neten Angehörigen ein Behandlungsfehler unter-
laufen, darf die Information nach Satz 2 zu Beweis-
zwecken in einem gegen den Behandelnden oder 
gegen seinen Angehörigen geführten Straf- oder 
Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behan-
delnden verwendet werden.
(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständi-
ge Übernahme der Behandlungskosten durch ei-
nen Dritt en nicht gesichert ist oder ergeben sich 
nach den Umständen hierfür hinreichende An-
haltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der 
Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der 
Behandlung in Textf orm informieren. Weiterge-
hende Form anforderungen aus anderen Vorschrif-
ten bleiben unberührt.
(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, 
soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 
Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die 
Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient 
auf die Information ausdrücklich verzichtet hat.

§ 630d Einwilligung
(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maß-
nahme, insbesondere eines Eingriff s in den Körper 
oder die Gesundheit, ist der Behandelnde ver-
pfl ichtet, die Einwilligung des Patienten einzuho-
len. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Ein-
willigung eines hierzu Berechtigten einzuholen, so-
weit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a 
Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestatt et oder 
untersagt. Weitergehende Anforderungen an die 
Einwilligung aus anderen Vorschrift en bleiben 

unberührt. Kann eine Einwilligung für eine unauf-
schiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt 
werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt 
werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des 
Patienten entspricht.
(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, 
dass der Patient oder im Fall des Absatzes 1 Satz 
2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwil-
ligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 
aufgeklärt worden ist.
(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen formlos widerrufen werden.

§ 630e Aufk lärungspfl ichten
(1) Der Behandelnde ist verpfl ichtet, den Patien-
ten über sämtliche für die Einwilligung wesentli-
chen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbe-
sondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwarten-
de Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre 
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgs-
aussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die 
Th erapie. Bei der Aufk lärung ist auch auf Alterna-
tiven zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere 
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche 
Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Be-
lastungen, Risiken oder Heilungschancen führen 
können.
(2) Die Aufk lärung muss
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch 
eine Person erfolgen, die über die zur Durchfüh-
rung der Maßnahme notwendige Ausbildung ver-
fügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug 
genommen werden, die der Patient in Textf orm 
erhält,
2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine 
Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt 
treff en kann,
3. für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschrift en von Unterlagen, 
die er im Zusammenhang mit der Aufk lärung oder 
Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.

(3) Der Aufk lärung des Patienten bedarf es nicht, 
soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 
Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die 
Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf 
die Aufk lärung ausdrücklich verzichtet hat.
(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung 
eines hierzu Berechtigten einzuholen, ist dieser 
nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären.
(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die we-
sentlichen Umstände nach Absatz 1 auch dem Pati-
enten entsprechend seinem Verständnis zu erläu-
tern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungs-
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standes und seiner Verständnismöglichkeiten in 
der Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, und so-
weit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft . Absatz 3 
gilt entsprechend.

§ 630f Dokumentation der Behandlung
(1) Der Behandelnde ist verpfl ichtet, zum Zweck 
der Dokumentation in unmitt elbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit der Behandlung eine Patien-
tenakte in Papierform oder elektronisch zu füh-
ren. Berichtigungen und Änderungen von Ein-
tragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, 
wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar 
bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies 
ist auch für elektronisch geführte Patientenakten 
sicherzustellen.
(2) Der Behandelnde ist verpfl ichtet, in der Pa-
tientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die 
derzeitige und künft ige Behandlung wesentlichen 
Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, 
insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersu-
chungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Th e-
rapien und ihre Wirkungen, Eingriff e und ihre Wir-
kungen, Einwilligungen und Aufk lärungen. Arzt-
briefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.
(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die 
Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Be-
handlung aufzubewahren, soweit nicht nach an-
deren Vorschrift en andere Aufb ewahrungsfristen 
bestehen.

§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte
(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich 
Einsicht in die vollständige, ihn betreff ende Pati-
entenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnah-
me nicht erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Rechte Dritt er entgegenste-
hen. Die Ablehnung der Einsichtnahme ist zu be-
gründen. § 811 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der Patient kann auch elektronische Abschrif-
ten von der Patientenakte verlangen. Er hat dem 
Behandelnden die entstandenen Kosten zu er-
statt en.
(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die 
Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur Wahrneh-
mung der vermögensrechtlichen Interessen seinen 
Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehöri-
gen des Patienten, soweit sie immaterielle Interes-
sen geltend machen. Die Rechte sind ausgeschlos-
sen, soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche 
oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegen-
steht.

§ 630h Beweislast bei Haft ung für 
Behandlungs- und Aufk lärungsfehler
(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, 
wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko ver-
wirklicht hat, das für den Behandelnden voll be-
herrschbar war und das zur Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit des Pati-
enten geführt hat.
(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine 
Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und entspre-
chend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt 
hat. Genügt die Aufk lärung nicht den Anforderun-
gen des § 630e, kann der Behandelnde sich da-
rauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer 
ordnungsgemäßen Aufk lärung in die Maßnahme 
eingewilligt hätt e.
(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch ge-
botene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis 
entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in 
der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die 
Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 nicht auf-
bewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme 
nicht getroff en hat.
(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorge-
nommene Behandlung nicht befähigt, wird vermu-
tet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt  
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit ursächlich war.
(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und 
ist dieser grundsätzlich geeignet, eine Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
der tatsächlich eingetretenen Art herbeizufüh-
ren, wird vermutet, dass der Behandlungsfehler 
für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch 
dann, wenn es der Behandelnde unterlassen hat, 
einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig 
zu erheben oder zu sichern, soweit der Befund mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis er-
bracht hätt e, das Anlass zu weiteren Maßnahmen 
gegeben hätt e, und wenn das Unterlassen solcher 
Maßnahmen grob fehlerhaft  gewesen wäre.“

Artikel 2
Änderung des Fünft en Buches 
Sozialgesetzbuch
Das Fünft e Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 13 Absatz 3 wird folgender Absatz 
3a eingefügt:



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 52

„(3a) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf 
Leistungen zügig, spätestens bis zum Ablauf von 
drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, 
in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbe-
sondere des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (Medizinischer Dienst), eingeholt 
wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antrags-
eingang zu entscheiden. Wenn die Krankenkasse 
eine gutachtliche Stellungnahme für erforderlich 
hält, hat sie diese unverzüglich einzuholen und die 
Leistungsberechtigten hierüber zu unterrichten. 
Der Medizinische Dienst nimmt innerhalb von drei 
Wochen gutachtlich Stellung. Wird ein im Bundes-
mantelvertrag für Zahnärzte vorgesehenes Gutach-
ter- verfahren durchgeführt, hat die Krankenkasse 
ab Antragseingang innerhalb von sechs Wochen 
zu entscheiden; der Gutachter nimmt innerhalb 
von vier Wochen Stellung. Kann die Krankenkasse 
Fristen nach Satz 1 oder Satz 4 nicht einhalten, teilt 
sie dies den Leistungsberechtigten unter Darle-
gung der Gründe rechtzeitig schrift lich mit. Erfolgt 
keine Mitt eilung eines hinreichenden Grundes, gilt 
die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. 
Beschaff en sich Leistungsberechtigte nach Ablauf 
der Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist die 
Krankenkasse zur Erstatt ung der hierdurch ent-
standenen Kosten verpfl ichtet. Die Krankenkasse 
berichtet dem Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen jährlich über die Anzahl der Fälle, in denen 
Fristen nicht eingehalten oder Kostenerstatt ungen 
vorgenommen wurden. Für Leistungen zur medi-
zinischen
Rehabilitation gelten die §§ 14, 15 des Neunten 
Buches zur Zuständigkeitsklärung und Erstatt ung 
selbst beschafft  er Leistungen.“

2. In § 66 wird das Wort „können“ durch das 
Wort „sollen“ ersetzt.

3. § 73b Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 
eingefügt:
„Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe 
in Textf orm oder zur Niederschrift  bei der Kran-
kenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. 
Die Widerrufsfrist beginnt, wenn die Krankenkasse 
dem Versicherten eine Belehrung über sein Wi-
derrufsrecht in Textf orm mitgeteilt hat, frühestens 
jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung.“

b) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter 
„Der Versicherte ist an diese Verpfl ichtung“ durch 
die Wörter „Wird das Widerrufsrecht nicht ausge-
übt, ist der Versicherte an seine Teilnahmeerklä-
rung“ ersetzt.

c) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Satzung hat auch Regelungen zur Abgabe der 
Teilnahmeerklärung zu enthalten; die Regelungen 
sind auf der Grundlage der Richtlinie nach § 217f 
Absatz 4a zu treff en.

4. § 73c Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:
„Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe 
in Textf orm oder zur Niederschrift  bei der Kran-
kenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. 
Die Widerrufsfrist beginnt, wenn die Krankenkasse 
dem Versicherten eine Belehrung über sein Wi-
derrufsrecht in Textf orm mitgeteilt hat, frühestens 
jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. 
Wird das Widerrufsrecht nicht ausgeübt, ist der 
Versicherte an seine Teilnahmeerklärung mindes-
tens ein Jahr gebunden.“

b) Folgender Satz wird angefügt: „§ 73b Absatz 
3 Satz 8 gilt entsprechend.“

5. In § 99 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort 
„Landesbehörden“ die Wörter „und den auf Lan-
desebene für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthil-
fe chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen“ eingefügt.

6. In § 135a Absatz 2 Nummer 2 werden vor 
dem Punkt am Ende ein Komma und die Wörter 
„wozu in Krankenhäusern auch die Verpfl ichtung 
zur Durchführung eines patientenorientierten Be-
schwerdemanagements gehört“ eingefügt.

7. Dem § 135a wird folgender Absatz 3 
angefügt:
„(3) Meldungen und Daten aus einrichtungsinter-
nen und einrichtungsübergreifenden Risikoma-
nagement- und Fehlermeldesystemen nach Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 137 Absatz 1d dürfen 
im Rechtsverkehr nicht zum Nachteil des Melden-
den verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die 
Verwendung zur Verfolgung einer Straft at, die im 
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Höchstmaß mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstra-
fe bedroht ist und auch im Einzelfall besonders 
schwer wiegt, erforderlich ist und die Erforschung 
des Sachverhalts oder die Ermitt lung des Aufent-
haltsorts des Beschuldigten auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre.“

8. Nach § 137 Absatz 1c wird folgender 
Absatz 1d eingefügt:
„(1d) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt 
in seinen Richtlinien über die grundsätzlichen An-
forderungen an ein einrichtungsinternes Qualitäts-
management nach Absatz 1 Nummer 1 erstmalig 
bis zum 26. Februar 2014 wesentliche Maßnah-
men zur Verbesserung der Patientensicherheit und 
legt insbesondere Mindeststandards für Risikoma-
nagement- und Fehlermeldesysteme fest. Über die 
Umsetzung von Risikomanagement- und Fehler-
meldesystemen in Krankenhäusern ist in den Qua-
litätsberichten nach Absatz 3 Nummer 4 zu infor-
mieren. Als Grundlage für die Vereinbarung von 
Vergütungszuschlägen nach § 17b Absatz 1 Satz 5 
des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes bestimmt 
der Gemeinsame Bundesausschuss Anforderungen 
an einrichtungsübergreifende Fehlermeldesyste-
me, die in besonderem Maße geeignet erschei-
nen, Risiken und Fehlerquellen in der stationären 
Versorgung zu erkennen, auszuwerten und zur 
Vermeidung unerwünschter Ereignisse beizutra-
gen.“

9. Nach § 140a Absatz 2 Satz 1 werden die 
folgenden Sätze eingefügt:
„Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe 
in Textf orm oder zur Niederschrift  bei der Kran-
kenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. 
Die Widerrufsfrist beginnt, wenn die Krankenkasse 
dem Versicherten eine Belehrung über sein Wi-
derrufsrecht in Textf orm mitgeteilt hat, frühestens 
jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. § 
73b Absatz 3 Satz 8 gilt entsprechend.“

10. § 140f wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat über An-
träge der Organisationen nach Satz 5 in der nächs-
ten Sitzung des jeweiligen Gremiums zu beraten. 
Wenn über einen Antrag nicht entschieden wer-
den kann, soll in der Sitzung das Verfahren hin-
sichtlich der weiteren Beratung und Entscheidung 

festgelegt werden.“
b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die auf Landesebene für die Wahrnehmung der 
Interessen der Patientinnen und Patienten und 
der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 
Menschen maßgeblichen Organisationen erhal-
ten in
1. den Landesausschüssen nach § 90,
2. dem gemeinsamen Landesgremium nach § 90a,
3. den Zulassungsausschüssen nach § 96 und den 
Berufungsausschüssen nach § 97, soweit Entschei-
dungen betroff en sind über
a) die ausnahmeweise Besetzung zusätzlicher Ver-
tragsarztsitze nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3,
b) die Befristung einer Zulassung nach § 19 Absatz 
4 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte,
c) die Ermächtigung von Ärzten und Einrichtungen,
4. den Zulassungsausschüssen nach § 96, soweit 
Entscheidungen betroff en sind über
a) die Durchführung eines Nachbesetzungsverfah-
rens nach § 103 Absatz 3a,
b) die Ablehnung einer Nachbesetzung nach § 
103 Absatz 4 Satz 9,
ein Mitberatungsrecht; die Organisationen benen-
nen hierzu sachkundige Personen.“
c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 111b, 
112 Abs. 5“ durch die Angabe „§ 112 Absatz 5“ 
ersetzt, werden nach der Angabe „§ 127 Abs. 1a 
Satz 1“ die Wörter „und Absatz 6“ eingefügt, wird 
die Angabe „132b Abs. 2 und“ durch die Angabe 
„132c Absatz 2,“ ersetzt und werden nach der An-
gabe „§ 132d Abs. 2“ die Wörter „, § 133 Absatz 4 
und § 217f Absatz 4a“ eingefügt.

11. Dem § 140h Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt:
„Die beauft ragte Person soll die Rechte der Pati-
entinnen und Patienten umfassend, in allgemein 
verständlicher Sprache und in geeigneter Form 
zusammenstellen und zur Information der Bevölke-
rung bereithalten.“

12. § 217f wird wie folgt geändert: a) Dem 
Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die Wahrnehmung der Interessen der Kranken-
kassen bei über- und zwischenstaatlichen Organi-
sationen und Einrichtungen ist Aufgabe des Spit-
zenverbandes Bund der Krankenkassen.“
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a ein-
gefügt:
„(4a) Der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen legt bis zum 26. August 2013 in einer Richtli-
nie allgemeine Vorgaben zu den Regelungen nach 
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§ 73b Absatz 3 Satz 8, § 73c Absatz 2 Satz 7 und 
§ 140a Absatz 2 Satz 5 fest. Die Richtlinie bedarf 
der Genehmigung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit.“

13. In § 219a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird 
der Punkt durch ein Komma ersetzt und wird 
folgende Nummer 6 angefügt:
„6. Wahrnehmung der Aufgaben der nationalen 
Kontaktstelle nach § 219d.“

14. Nach § 219c wird folgender § 219d 
eingefügt: 
„§ 219d Nationale Kontaktstelle
(1) Die Aufgaben der nationalen Kontaktstelle 
nach der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über 
die Ausübung der Patientenrechte in der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. 
L 88 vom 4.4.2011, S. 45) nimmt der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen, Deutsche Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung – Ausland, ab 
dem 25. Oktober 2013 wahr. Sie stellt insbeson-
dere Informationen über
1. nationale Gesundheitsdienstleister, geltende 
Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen sowie 
Patientenrechte einschließlich der Möglichkeiten 
ihrer Durchsetzung,
2. die Rechte und Ansprüche des Versicherten bei 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender Leistun-
gen in anderen Mitgliedstaaten und
3. Kontaktstellen in anderen Mitgliedstaaten
zur Verfügung. Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft , die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die 
privaten Krankenversicherungen stellen der na-
tionalen Kontaktstelle die zur Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Informationen zur Verfügung. So-
weit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist, darf die nationale Kontaktstelle personenbe-
zogene Daten der anfragenden Versicherten nur 
mit deren schrift licher Einwilligung und nach deren 
vorheriger Information verarbeiten und nutzen.
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung 
– Ausland, und die in Absatz 1 Satz 3 genannten 
Organisationen vereinbaren das Nähere zur Be-
reitstellung der Informationen durch die nationa-
le Kontaktstelle gemäß Absatz 1 Satz 2 in einem 
Vertrag.
(3) An den zur Finanzierung der Aufgaben der na-
tionalen Kontaktstelle erforderlichen Kosten sind 
die in Absatz 1 Satz 3 genannten Organisationen 
zu beteiligen. Das Nähere zur Finanzierung, insbe-

sondere auch zur Höhe der jährlich erforderlichen 
Mitt el, vereinbaren der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Kran-
kenversicherung – Ausland, und die in Absatz 1 
Satz 3 genannten Organisationen in dem Vertrag 
nach Absatz 2. Wird nichts Abweichendes verein-
bart, beteiligen sich die privaten Krankenversiche-
rungen zu 5 Prozent, die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft  zu 20 Prozent, die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung zu 20 Prozent sowie die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung zu 10 Prozent an 
den zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kosten.
(4) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Informatio-
nen müssen leicht zugänglich sein und, soweit er-
forderlich, auf elektronischem Wege und in barrie-
refreien Formaten bereitgestellt werden.
(5) Die nationale Kontaktstelle arbeitet mit den 
nationalen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaa-
ten und der Europäischen Kommission in Fragen 
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung 
zusammen.“

Artikel 3
Änderung der 
Patientenbeteiligungsverordnung
In § 4 Absatz 2 der Patientenbeteiligungsverord-
nung vom 19. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2753), 
die durch Artikel 457 der Verordnung vom 31. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden 
ist, werden nach dem Wort „Bei“ die Wörter „den 
in § 140f Absatz 2 Satz 5 des Fünft en Buches So-
zialgesetzbuch genannten“ eingefügt und werden 
die Wörter „nach § 91 Abs. 4 bis 7 des Fünft en 
Buches Sozialgesetzbuch“ und die Wörter „§ 140f 
Abs. 2 Satz 4 des Fünft en Buches Sozialgesetz-
buch“ gestrichen.

Artikel 4
Änderung des 
Krankenhausfi nanzierungsgesetzes
In § 17b Absatz 1 Satz 5 des Krankenhausfi nan-
zierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 
2012 (BGBl. I S. 1613) geändert worden ist, wer-
den nach den Wörtern „§ 137 des Fünft en Buches 
Sozialgesetzbuch“ die Wörter „und die Beteiligung 
ganzer Krankenhäuser oder wesentlicher Teile der 
Einrichtungen an einrichtungsübergreifenden Feh-
lermeldesystemen, sofern diese den Festlegungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137 
Absatz 1d Satz 3 des Fünft en Buches Sozialgesetz-
buch entsprechen,“ eingefügt.
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Artikel 4a
Änderung der Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte
Die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte in der 
im Bundesgesetzblatt  Teil III, Gliederungsnummer 
8230-25, veröff entlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2983) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Landesbehörden“ die Wörter „und die auf Lan-
desebene für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthil-
fe chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen“ eingefügt.
2. In § 31 Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 18 
Abs. 2 Buchstabe e“ durch die Wörter „§ 18 Ab-
satz 2 Nummer 5“ ersetzt.
3. § 31a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „Vorsorgevertrag“ 
durch das Wort „Versorgungsvertrag“ und die An-
gabe „§ 111 Satz 2“ durch die Angabe „§ 111 Ab-
satz 2“ ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 119b Satz 3“ 
durch die Wörter „§ 119b Absatz 1 Satz 3 und 4“ 
ersetzt.
In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Landesbehörden“ die Wörter „und die auf Lan-
desebene für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthil-
fe chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen“ eingefügt.
In §31Absatz6Satz2 wird die Angabe „§18Abs.2 
Buchstabe e“ durch die Wörter „§ 18 Absatz 2 
Nummer 5“ ersetzt.
§ 31a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „Vorsorgevertrag“ 
durch das Wort „Versorgungsvertrag“ und die An-
gabe „§ 111 Satz 2“ durch die Angabe „§ 111 Ab-
satz 2“ ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 119b Satz 3“ 
durch die Wörter „§ 119b Absatz 1 Satz 3 und 4“ 
ersetzt.

Artikel 4b
Änderung der Zulassungsverordnung für 
Vertragszahnärzte
Die Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte in 
der im Bundesgesetzblatt  Teil III, Gliederungsnum-
mer 8230-26, veröff entlichten bereinigten Fassung, 
die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2983) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Landesbehörden“ die Wörter „und die auf Lan-
desebene für die Wahrnehmung der Interessen 
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthil-
fe chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen“ eingefügt.
2. In §31 Absatz 6 Satz2 wird die Angabe „§18 
Abs.2 Buchstabe e“ durch die Wörter „§ 18 Absatz 
2 Nummer 5“ ersetzt.

Artikel 4c
Änderung der Bundesärzteordnung
In § 6 Absatz 1 der Bundesärzteordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 
(BGBl. I S. 1218), die zuletzt durch Artikel 29 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) 
geändert worden ist, wird in Nummer 3 das Wort 
„oder“ durch ein Komma ersetzt, wird in Nummer 
4 der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt und 
wird folgende Nummer 5 angefügt:
„5. sich ergibt, dass der Arzt nicht ausreichend ge-
gen die sich aus seiner Berufsausübung ergeben-
den Haft pfl ichtgefahren versichert ist, sofern kraft  
Landesrechts oder kraft  Standesrechts eine Pfl icht 
zur Versicherung besteht.

Artikel 5 Inkraft treten
Dieses Gesetz tritt  am Tag nach der Verkündung 
in Kraft .
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Bundesgesetzblatt  zu verkünden.

Weitere Gesetzesauszüge

Art. 1 GG
(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpfl ichtung aller 
staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu un-
verletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Ge-
meinschaft , des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Ge-
setzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung als unmitt elbar geltendes Recht.
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Art. 2 GG
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entf altung sei-
ner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt und nicht gegen die verfassungsmä-
ßige Ordnung oder das Sitt engesetz verstößt.
(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. 2Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. 3In diese Rechte darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriff en werden.

§ 195 BGB Regelmäßige Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jah-
re.

§ 199 BGB Beginn der regelmäßigen 
Verjährungsfrist und Höchstf risten
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem 
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rück-
sicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der 
Begehung der Handlung, der Pfl ichtverletzung 
oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an.

§ 249 BGB Art und Umfang des 
Schadensersatzes
(1) Wer zum Schadensersatz verpfl ichtet ist, hat 
den Zustand herzustellen, der bestehen würde, 
wenn der zum Ersatz verpfl ichtende Umstand 
nicht eingetreten wäre.
(2) 1Ist wegen Verletzung einer Person oder we-
gen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu 
leisten, so kann der Gläubiger statt  der Herstellung 
den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. 
2Bei der Beschädigung einer Sache schließt der 
nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatz-
steuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich 
angefallen ist.

§ 253 BGB Immaterieller Schaden
(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden 
ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Ge-
setz bestimmten Fällen gefordert werden.
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der 

Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann 
auch wegen des Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, eine billige Entschädigung in Geld ge-
fordert werden.

§ 280 BGB Schadensersatz wegen 
Pfl ichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pfl icht aus dem 
Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des 
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn der Schuldner die Pfl ichtverlet-
zung nicht zu vertreten hat.

§ 823 BGB Schadensersatzpfl icht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpfl ichtet.
(2) 1Die gleiche Verpfl ichtung trifft   denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines anderen be-
zweckendes Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt 
des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt  die Ersatzpfl icht nur 
im Falle des Verschuldens ein.

§ 842 BGB Umfang der Ersatzpfl icht bei 
Verletzung einer Person
Die Verpfl ichtung zum Schadensersatz wegen ei-
ner gegen die Person gerichteten unerlaubten 
Handlung erstreckt sich auf die Nachteile, welche 
die Handlung für den Erwerb oder das Fortkom-
men des Verletzten herbeiführt.

§ 843 BGB Geldrente oder Kapitalabfi ndung
(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers 
oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des 
Verletzten aufgehoben oder gemindert oder tritt  
eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist 
dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente 
Schadensersatz zu leisten.
(2) 1Auf die  Rente fi nden die Vorschrift en des § 
760 Anwendung. 2Ob, in welcher Art und für wel-
chen Betrag der Ersatzpfl ichtige Sicherheit zu leis-
ten hat, bestimmt sich nach den Umständen.
(3) Statt  der Rente kann der Verletzte eine Ab-
fi ndung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt.
(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu 
gewähren hat.
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§ 844 BGB Ersatzansprüche Dritt er bei Tötung
(1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpfl ichtige die 
Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
welchem die Verpfl ichtung obliegt, diese Kosten 
zu tragen.
(2) 1Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu 
einem Dritt en in einem Verhältnis, vermöge des-
sen er diesem gegenüber kraft  Gesetzes unter-
haltspfl ichtig war oder unterhaltspfl ichtig werden 
konnte, und ist dem Dritt en infolge der Tötung das 
Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Er-
satzpfl ichtige dem Dritt en durch Entrichtung einer 
Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als 
der Getötete während der mutmaßlichen Dauer 
seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts ver-
pfl ichtet gewesen sein würde; die Vorschrift en des 
§ 843 Abs. 2 bis 4 fi nden entsprechende Anwen-
dung. 2Die Ersatzpfl icht tritt  auch dann ein, wenn 
der Dritt e zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber 
noch nicht geboren war.

Rechtliche Betreuung
§ 1896 BGB Voraussetzu ngen
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychi-
schen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung seine Angelegenhei-
ten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt 
das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von 
Amtswegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag 
kann auch ein Geschäft sunfähiger stellen. Soweit 
der Volljährige auf Grund einer körperlichen Be-
hinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen 
kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljäh-
rigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser sei-
nen Willen nicht kundtun kann.
(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf 
ein Betreuer nicht bestellt werden.
(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise be-
stellt werden, in denen die Betreuung erforder-
lich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit 
die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen 
Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 
3 bezeichneten Personen gehört, oder durch an-
dere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer 
besorgt werden können.
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendma-
chung von Rechten des Betreuten gegenüber sei-
nem Bevollmächtigten bestimmt werden.
(4) Die Entscheidung über den Fernmeldever-
kehr des Betreuten und über die Entgegennahme, 
das Öff nen und das Anhalten seiner Post werden 

vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann er-
fasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeord-
net hat.

§ 1901a BGB Patientenverfügung
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für 
den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schrift lich 
festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der 
Festlegung noch nicht unmitt elbar bevorstehen-
de Untersuchungen seines Gesundheitszustands, 
Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriff e einwil-
ligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft  
der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktu-
elle Lebens- und Behandlungssituation zutreff en. 
Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des 
Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaff en. 
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos wi-
derrufen werden.
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treff en 
die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht 
auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituati-
on zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche 
oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten fest-
zustellen und auf dieser Grundlage zu entschei-
den, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Ab-
satz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßli-
che Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu 
ermitt eln. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
frühere mündliche oder schrift liche Äußerungen, 
ethische oder religiöse Überzeugungen und sons-
tige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art 
und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patienten-
verfügung verpfl ichtet werden. Die Errichtung 
oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht 
zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht 
werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte 
entsprechend.

§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des 
Patientenwillens
(1) Der behandelnde Arzt prüft , welche ä rztliche 
Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand 
und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er 
und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter 
Berücksichtigung des Patientenwillens als Grund-
lage für die nach § 1901a zu treff ende Entschei-
dung.
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach 
§ 1901a Absatz 1 oder der Behandlungswünsche 
oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Ab-
satz 2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Ver-
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trauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne er-
hebliche Verzögerung möglich ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte 
entsprechend.

§ 1901c BGB Schrift liche Betreuungswünsche, 
Vorsorgevollmacht
Wer ein Schrift stück besitzt, in dem jemand für 
den Fall seiner  Betreuung Vorschläge zur Auswahl 
des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung 
der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich 
an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem 
er von der Einleitung eines Verfahrens über die 
Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. 
Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
über Schrift stücke, in denen der Betroff ene eine 
andere Person mit der Wahrnehmung seiner An-
gelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. 
Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Ab-
schrift  verlangen.

§ 1906 BGB Genehmigung des 
Betreuungsgerichts bei der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den 
Betreuer, die mit Freihe itsentziehung verbunden 
ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Be-
treuten erforderlich ist, weil
1 auf Grund einer psychischen Krankheit oder 
geistigen oder seelischen Behinderung des 
Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst 
tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden 
zufügt, oder
2 zur Abwendung eines drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung 
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung 
oder ein ärztlicher Eingriff  notwendig ist, ohne die 
Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt 
werden kann und der Betreute auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder geistigen oder 
seelischen Behinderung die Notwendigkeit der 
Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach 
dieser Einsicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung 
des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Geneh-
migung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Ge-
nehmigung ist unverzüglich nachzuholen. Der Be-
treuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn 
ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat die Beendi-
gung der Unterbringung dem Betreuungsgericht 
anzuzeigen.
(3) Widerspricht eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 Nummer 2 dem natürlichen Willen des 

Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann 
der Betreuer in sie nur einwilligen, wenn
1. der Betreute auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen oder seelischen 
Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser 
Einsicht handeln kann,
2. zuvor versucht wurde, den Betreuten von der 
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu über-
zeugen,
3. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der 
Unterbringung nach Absatz 1 zum Wohl des Be-
treuten erforderlich ist, um einen drohenden er-
heblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden,
4. der erhebliche gesundheitliche Schaden 
durch keine andere dem Betreuten zumutbare 
Maßnahme abgewendet werden kann und
5. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen 
Zwangsmaßnahme die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen deutlich überwiegt. § 1846  
ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der 
Erfüllung seiner Pfl ichten verhindert ist.
(3a) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaß-
nahme bedarf der Genehmigung des Betreuungs-
gerichts. Der Betreuer hat die Einwilligung in die 
ärztliche Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn 
ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat den Wider-
ruf dem Betreuungsgericht anzuzeigen.
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, ei-
nem Heim oder einer sonstigen Einrichtung auf-
hält, ohne untergebracht zu sein, durch mechani-
sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf an-
dere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtig-
ten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in 
Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 setzen 
voraus, dass die Vollmacht schrift lich erteilt ist und 
die in den Absätzen 1, 3 und 4 genannten Maß-
nahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten 
die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

Selbständiges Beweisverfahren
§ 485 ZPO Zulässigkeit
(1) Während oder außerhalb eines Streitverfah-
rens kann auf Antrag einer Partei die Einnahme des 
Augenscheins, die Vernehmung von Zeugen oder 
die Begutachtung durch einen Sachverständigen 
angeordnet werden, wenn der Gegner zustimmt 
oder zu besorgen ist, dass das Beweismitt el verlo-
ren geht oder seine Benutzung erschwert wird.
(2) 1Ist ein Rechtsstreit noch nicht anhängig, kann 
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eine Partei die schrift liche Begutachtung durch ei-
nen Sachverständigen beantragen, wenn sie ein 
rechtliches Interesse daran hat, dass 
1. der Zustand einer Person oder der Zustand 
oder Wert einer Sache,
2. die Ursache eines Personenschadens, Sachscha-
dens oder Sachmangels,
3. der Aufwand für die Beseitigung eines Perso-
nenschadens, Sachschadens oder Sachmangels 
festgestellt wird. 2Ein rechtliches Interesse ist anzu-
nehmen, wenn die Feststellung der Vermeidung 
eines Rechtsstreits dienen kann.
(3) Soweit eine Begutachtung bereits gerichtlich 
angeordnet worden ist, fi ndet eine neue Begut-
achtung nur statt , wenn die Voraussetzungen des § 
412 erfüllt sind.

Haft ung für Arzneimitt elschäden
 § 84 AMG Gefährdungshaft ung
(1)  1Wird infolge der Anwendung eines zum Ge-
brauch bei Menschen bestimmten Arzneimitt els, 
das im Geltungsbereich dieses Gesetzes an den 
Verbraucher abgegeben wurde und der Pfl icht 
zur Zulassung unterliegt oder durch Rechtsver-
ordnung von der Zulassung befreit worden ist, ein 
Mensch getötet oder der Körper oder die Ge-
sundheit eines Menschen nicht unerheblich ver-
letzt, so ist der pharmazeutische Unternehmer, der 
das Arzneimitt el im Geltungsbereich dieses Geset-
zes in den Verkehr gebracht hat, verpfl ichtet, dem 
Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 2Die Ersatzpfl icht besteht nur, wenn 
1. das Arzneimitt el bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über ein 
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schaft  vertretbares Maß hinausgehen oder
2. der Schaden infolge einer nicht den Erkenntnis-
sen der medizinischen Wissenschaft  entsprechen-
den Kennzeichnung, Fachinformation oder Ge-
brauchsinformation eingetreten ist.
(2) 1Ist das angewendete Arzneimitt el nach den 
Gegebenheiten des Einzelfalls geeignet, den Scha-
den zu verursachen, so wird vermutet, dass der 
Schaden durch dieses Arzneimitt el verursacht ist. 
2Die Eignung im Einzelfall beurteilt sich nach der 
Zusammensetzung und der Dosierung des ange-
wendeten Arzneimitt els, nach der Art und Dauer 
seiner bestimmungsgemäßen Anwendung, nach 
dem zeitlichen Zusammenhang mit dem Schaden-
seintritt , nach dem Schadensbild und dem gesund-
heitlichen Zustand des Geschädigten im Zeitpunkt 
der Anwendung sowie allen sonstigen Gegeben-

heiten, die im Einzelfall für oder gegen die Scha-
densverursachung sprechen. 3Die Vermutung gilt 
nicht, wenn ein anderer Umstand nach den Gege-
benheiten des Einzelfalls geeignet ist, den Schaden 
zu verursachen. 4Ein anderer Umstand liegt nicht 
in der Anwendung weiterer Arzneimitt el, die nach 
den Gegebenheiten des Einzelfalls geeignet sind, 
den Schaden zu verursachen, es sei denn, dass we-
gen der Anwendung dieser Arzneimitt el Ansprü-
che nach dieser Vorschrift  aus anderen Gründen 
als der fehlenden Ursächlichkeit für den Schaden 
nicht gegeben sind.
(3) Die Ersatzpfl icht des pharmazeutischen Un-
ternehmers nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 ist ausge-
schlossen, wenn nach den Umständen davon aus-
zugehen ist, dass die schädlichen Wirkungen des 
Arzneimitt els ihre Ursache nicht im Bereich der 
Entwicklung und Herstellung haben.

§ 84a AMG Auskunft sanspruch
(1) 1Liegen Tatsachen vor,  die die Annahme be-
gründen, dass ein Arzneimitt el den Schaden ver-
ursacht hat, so kann der Geschädigte von dem 
pharmazeutischen Unternehmer Auskunft  verlan-
gen, es sei denn, dies ist zur Feststellung, ob ein 
Anspruch auf Schadensersatz nach § 84 besteht, 
nicht erforderlich. 2Der Anspruch richtet sich auf 
dem pharmazeutischen Unternehmer bekannte 
Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkun-
gen sowie ihm bekannt gewordene Verdachtsfälle 
von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen und 
sämtliche weiteren Erkenntnisse, die für die Bewer-
tung der Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen 
von Bedeutung sein können. 3Die §§ 259 bis 261 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend 
anzuwenden. 4Ein Auskunft sanspruch besteht in-
soweit nicht, als die Angaben auf Grund gesetzli-
cher Vorschrift en geheim zu halten sind oder die 
Geheimhaltung einem überwiegenden Interesse 
des pharmazeutischen Unternehmers oder eines 
Dritt en entspricht.
(2) 1Ein Auskunft sanspruch besteht unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 auch gegenüber 
den Behörden, die für die Zulassung und Über-
wachung von Arzneimitt eln zuständig sind. 2Die 
Behörde ist zur Erteilung der Auskunft  nicht ver-
pfl ichtet, soweit Angaben auf Grund gesetzlicher 
Vorschrift en geheim zu halten sind oder die Ge-
heimhaltung einem überwiegenden Interesse des 
pharmazeutischen Unternehmers oder eines Drit-
ten entspricht. Ansprüche nach dem Informations-
freiheitsgesetz bleiben unberührt.
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Gesetz zur Stärkung der Versor-
gung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (VSG) 

§ 27b SGB V Zweitmeinung
(1) Versicherte, bei denen die Indikation zu einem 
planbaren Eingriff  gestellt wird, bei dem insbeson-
dere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung 
seiner Durchführung die Gefahr einer Indikations-
ausweitung nicht auszuschließen ist, haben An-
spruch darauf, eine unabhängige ärztliche Zweit-
meinung bei einem Arzt oder einer Einrichtung 
nach Absatz 3 einzuholen. Die Zweitmeinung kann 
nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung einge-
holt werden, durch den oder durch die der Ein-
griff  durchgeführt werden soll.
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt 
in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 13, für welche planbaren Eingriff e nach 
Absatz 1 Satz 1 der Anspruch auf Einholung der 
Zweitmeinung im Einzelnen besteht. Er legt indi-
kationsspezifi sche Anforderungen an die Abga-
be der Zweitmeinung zum empfohlenen Eingriff  
und an die Erbringer einer Zweitmeinung fest, um 
eine besondere Expertise zur Zweitmeinungser-
bringung zu sichern. Kriterien für die besondere 
Expertise sind
1. eine langjährige fachärztliche Tätigkeit in ei-
nem Fachgebiet, das für die Indikation zum Eingriff  
maßgeblich ist,
2. Kenntnisse über den aktuellen Stand der wis-
senschaft lichen Forschung zur jeweiligen Diagnos-
tik und Th erapie einschließlich Kenntnissen über 
Th erapiealternativen zum empfohlenen Eingriff .
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann Anforde-
rungen mit zusätzlichen Kriterien festlegen. Zusätz-
liche Kriterien sind insbesondere
1. Erfahrungen mit der Durchführung des jewei-
ligen Eingriff s,
2. regelmäßige gutachterliche Tätigkeit in einem 
für die Indikation maßgeblichen Fachgebiet oder
3. besondere Zusatzqualifi kationen, die für die 
Beurteilung einer gegebenenfalls interdisziplinär 
abzustimmenden Indikationsstellung von Bedeu-
tung sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss berücksichtigt 
bei den Festlegungen nach Satz 2 die Möglichkei-
ten einer telemedizinischen Erbringung der Zweit-
meinung. Er beschließt die Festlegungen nach 
den Sätzen 1 bis 5 erstmals bis zum 31. Dezem-
ber 2015.

(3) Zur Erbringung einer Zweitmeinung sind be-
rechtigt:
1. zugelassene Ärzte,
2. zugelassene medizinische Versorgungszentren,
3. ermächtigte Ärzte und Einrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser sowie
5. nicht an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmende Ärzte, die nur zu diesem Zweck an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen,
soweit sie die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 
2 erfüllen.
(4) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 
Landeskrankenhausgesellschaft en informieren in-
haltlich abgestimmt über Leistungserbringer, die 
unter Berücksichtigung der vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach Absatz 2 Satz 2 festgelegten 
Anforderungen zur Erbringung einer unabhängi-
gen Zweitmeinung geeignet und bereit sind.
(5) Der Arzt, der die Indikation für einen Eingriff  
nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 
2 Satz 1 stellt, muss den Versicherten über das 
Recht, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung 
einholen zu können, aufk lären und ihn auf die In-
formationsangebote über geeignete Leistungs-
erbringer nach Absatz 4 hinweisen. Die Aufk lä-
rung muss mündlich erfolgen; ergänzend kann auf 
Unterlagen Bezug genommen werden, die der 
Versicherte in Textf orm erhält. Der Arzt hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Aufk lärung in der Regel 
mindestens zehn Tage vor dem geplanten Ein-
griff  erfolgt. In jedem Fall hat die Aufk lärung so 
rechtzeitig zu erfolgen, dass der Versicherte seine 
Entscheidung über die Einholung einer Zweitmei-
nung wohlüberlegt treff en kann. Der Arzt hat den 
Versicherten auf sein Recht auf Überlassung von 
Abschrift en der Befundunterlagen aus der Patien-
tenakte gemäß § 630g Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, die für die Einholung der Zweitmei-
nung erforderlich sind, hinzuweisen. Die Kosten, 
die dem Arzt durch die Zusammenstellung und 
Überlassung von Befundunterlagen für die Zweit-
meinung entstehen, trägt die Krankenkasse.
(6)  Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung zusätz-
liche Leistungen zur Einholung einer unabhängi-
gen ärztlichen Zweitmeinung vorsehen. Sofern die-
se zusätzlichen Leistungen die vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss bestimmten Eingriff e nach Absatz 
2 Satz 1 betreff en, müssen sie die Anforderungen 
nach Absatz 2 Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsa-
me Bundesausschuss festgelegt hat. Dies gilt auch, 
wenn die Krankenkasse ein Zweitmeinungsverfah-
ren im Rahmen von Verträgen der besonderen 
Versorgung nach § 140a anbietet.
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§ 75 Absatz 1a und 1b SGB V Inhalt und 
Umfang der Sicherstellung
(1a) Der Sicherstellungsauft rag nach Absatz 1 um-
fasst auch die angemessene und zeitnahe Zur-
verfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. 
Hierzu haben die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen bis zum 23. Januar 2016 Terminservicestel-
len einzurichten; die Terminservicestellen können 
in Kooperation mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben 
werden. Die Terminservicestelle hat Versicherten 
bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Fach-
arzt innerhalb einer Woche einen Behandlungs-
termin bei einem Leistungserbringer nach § 95 
Absatz 1 Satz 1 zu vermitt eln; einer Überweisung 
bedarf es nicht, wenn ein Behandlungstermin bei 
einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu ver-
mitt eln ist. Die Wartezeit auf den zu vermitt eln-
den Behandlungstermin darf vier Wochen nicht 
überschreiten. Die Entf ernung zwischen Wohnort 
des Versicherten und dem vermitt elten Facharzt 
muss zumutbar sein. Kann die Terminservicestelle 
keinen Behandlungstermin bei einem Leistungser-
bringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 innerhalb der 
Frist nach Satz 4 vermitt eln, hat sie einen ambu-
lanten Behandlungstermin in einem zugelassenen 
Krankenhaus anzubieten; die Sätze 3 bis 5 gelten 
entsprechend. Satz 6 gilt nicht bei verschiebbaren 
Routineuntersuchungen und in Fällen von Bagatel-
lerkrankungen sowie bei weiteren vergleichbaren 
Fällen. Für die ambulante Behandlung im Kranken-
haus gelten die Bestimmungen über die vertrags-
ärztliche Versorgung. In den Fällen von Satz 7 hat 
die Terminservicestelle einen Behandlungstermin 
bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 
Satz 1 in einer angemessenen Frist zu vermitt eln. 
Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 sind 
bis zum 23. Oktober 2015 insbesondere Regelun-
gen zu treff en
1. ...zum Nachweis des Vorliegens einer Überwei-
sung,
2. ...zur zumutbaren Entf ernung nach Satz 5, diff e-
renziert nach Arztgruppen,
3. ...über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7,
4. ...zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen 
nach § 76 Absatz 1a Satz 2.
Im Bundesmantelvertrag können zudem ergänzen-
de Regelungen insbesondere zu weiteren Aus-
nahmen von der Notwendigkeit des Vorliegens 
einer Überweisung getroff en werden. Die Sätze 
2 bis 11 gelten nicht für Behandlungen nach § 28 
Absatz 2 und § 29. Ab Inkraft treten des Beschlus-
ses des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 
92 Absatz 6a Satz 3 gelten die Sätze 2 bis 11 für 

Behandlungen nach § 28 Absatz 3 hinsichtlich der 
Vermitt lung eines Termins für ein Erstgespräch im 
Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstun-
den und der sich aus der Abklärung ergebenden 
zeitnah erforderlichen Behandlungstermine; einer 
Überweisung bedarf es nicht. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung kann die Kassenärztlichen Ver-
einigungen durch das Angebot einer Struktur für 
ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanage-
ment bei der Terminvermitt lung unterstützen. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung evaluiert die 
Auswirkungen der Tätigkeit der Terminservicestel-
len insbesondere im Hinblick auf die Erreichung 
der fristgemäßen Vermitt lung von Facharztt ermi-
nen, auf die Häufi gkeit der Inanspruchnahme und 
auf die Vermitt lungsquote. Über die Ergebnisse 
hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung dem 
Bundesministerium für Gesundheit jährlich, erst-
mals zum 30. Juni 2017, zu berichten.
(1b) Der Sicherstellungsauft rag nach Absatz 1 um-
fasst auch die vertragsärztliche Versorgung zu den 
sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), nicht je-
doch die notärztliche Versorgung im Rahmen des 
Rett ungsdienstes, soweit Landesrecht nichts an-
deres bestimmt. Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen sollen den Notdienst auch durch Kooperation 
und eine organisatorische Verknüpfung mit zuge-
lassenen Krankenhäusern sicherstellen. Nicht an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende 
zugelassene Krankenhäuser und Ärzte, die auf-
grund einer Kooperationsvereinbarung mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung in den Notdienst 
einbezogen sind, sind zur Leistungserbringung im 
Rahmen des Notdienstes berechtigt und nehmen 
zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versor-
gung teil. Satz 3 gilt entsprechend für nicht an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte 
im Rahmen der notärztlichen Versorgung des Ret-
tungsdienstes, soweit entsprechend Satz 1 durch 
Landesrecht bestimmt ist, dass auch diese Versor-
gung vom Sicherstellungsauft rag der Kassenärztli-
chen Vereinigung umfasst ist. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen sollen mit den Landesapotheker-
kammern in einen Informationsaustausch über die 
Organisation des Notdienstes treten, um die Ver-
sorgung der Versicherten im Notdienst zu ver-
bessern; die Ergebnisse aus diesem Informations-
austausch sind in die Kooperationen nach Satz 2 
einzubeziehen. Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen sollen mit den Rett ungsleitstellen der Länder 
kooperieren.
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Behandlungsfehler
§ 66 SGB V Unterstützung der Versicherten 
bei Behandlungsfehlern
Die Krankenkassen sollen die Versicherten bei der 
Verfolgung von Schadensersatzansprüchen, die bei 
der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen 
aus Behandlungsfehlern entstanden sind und nicht 
nach § 116 des Zehnten Buches auf die Kranken-
kassen übergehen, unterstützen.

Für die Gesetze über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen für psychisch 
Kranke (PsychKG) der Länder 
beispielhaft  aus dem 
Niedersächsischen PsychKG:

§ 14 NPsychKG
Begriff  der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt vor, wenn jemand gegen seinen Willen oder 
im Zustand der Willenlosigkeit in den abgeschlos-
senen Teil eines geeigneten Krankenhauses nach § 
15 eingewiesen wird oder dort verbleiben soll.
(2) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt auch dann vor, wenn die Einweisung oder der 
Verbleib ohne Zustimmung der Personensorgebe-
rechtigten oder des Personensorgeberechtigten 
oder ohne Zustimmung derjenigen Person erfolgt, 
die zur Betreuung oder Pfl ege bestellt ist und de-
ren Aufgabenkreis das Aufenthaltsbestimmungs-
recht umfasst.

§ 16 NPsychKG
Voraussetzung der Unterbringung
Die Unterbringung einer Person ist nach die-
sem Gesetz nur zulässig, wenn von ihr infolge ih-
rer Krankheit oder Behinderung im Sinne des § 1 
Nr.1eine gegenwärtige erhebliche Gefahr (§ 2 Nr.1 
b und c NGeAG) für sich oder andere ausgeht 
und diese Gefahr auf andere Weise nicht abge-
wendet werden kann.

§ 20 NPsychKG
Untersuchung
Wird eine Person auf Grund dieses Gesetzes ein-
gewiesen oder untergebracht, so ist sie unverzüg-
lich nach ihrer Aufnahme ärztlich zu untersuchen. 
Die Untersuchung dient insbesondere dazu, die 
Heilbehandlung (§ 21)  zu bestimmen und einen 
Behandlungsplan zu entwickeln. Die betroff ene 
Person hat die Untersuchung zu dulden.
Auch in Bayern wird derzeit ein PsychKHG 
diskutiert. 

Veröff entlichungen 
der BAGP

Zu verschiedenen Th emen, die häufi g in der 
Beratung vorkommen, haben wir Informations-
Broschüren erarbeitet, die man bei unseren Pa-
tientenstellen bekommen oder  bei unserer Ge-
schäft sstelle anfordern kann:

Bundesarbeitsgemeinschaft  
der PatientInnenstellen (BAGP)

Waltherstr. 16a / 80337 München
Tel.: 089 - 76 75 51 31/ Fax 089 - 725 04 74

mail@bagp.de
1 „Gesetzlich versichert - privat bezahlten? 

Informationen zu IGeL-Leistungen - Vertrags-
abschlüsse über individuelle Gesundheitslei-
stungen “, 50 Cent

2 NEM Nahrungsergänzungsmitt el 50 Cent
3 „Was ändert sich 2004 für die Patient/in-

nen/en und Versicherten? 
Informationen zur Gesundheitsreform 2004“, 
1 €

4 „Die ärztliche Aufk lärung“, 50 Cent
5 „Einsichtsrecht in Patientenunterlagen“, 

50 Cent
6 „Patienten-Rechte“ mehrsprachig

7 „Zahnersatz 2005: Befundorientierte 
Festzuschussregelung“, 50 Cent

8 „Tipps für die Anwaltssuche im Medizin-
recht“, 50 Cent

9 „Die Gesundheitsreform 2007 - 
Was ändert sich für Patienten und Versicher-
te?“, 50 Cent 

10 „Der Gesundheitsfonds - und was Sie 
über ihn wissen sollten!“, 50 Cent

11 „Gesundheitsreform 2011“, 50 Cent

Broschüre „Informationen rund um die Ver-
sorgung mit Zahnersatz“, 
5. Aufl age 2015, 4 €

„Was tun bei Konfl ikten mit der gesetzli-
chen Krankenkasse?“ 
(GL-Info 2), 50 Cent

jeweils plus Porto.
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Forderungen der BAGP zur 
Weiterentwicklung der Patientenrechte:
Nicht nur die BAGP hatt e Kritik am Patientenrechtegesetz geübt. Viele Forderungen 
von maßgeblichen Patienten-Organisationen und des Bundesrates wurden leider 
nicht in das Gesetz aufgenommen. Auch drei Jahre nach Einführung des Patienten-
rechtegesetzes fordert die BAGP eine Novellierung. Die Stellungnahmen der Pati-
entenvertretung und der BAGP fi nden Sie auf unserer Website www.bagp.de unter 
Informationen und Presse.

Mehr Transparenz
Die BAGP fordert die umfassende Förderung der Aufk lärung und Information der 
Patienten durch am Patienteninteresse orientierte und fachlich kompetente Institu-
tionen.
Der individuelle Anspruch auf eine unabhängige und neutrale Beratung muss aus-
drücklich im Patientenrechtegesetz verankert werden. 
Das Recht auf eine Zweitmeinung muss auch bei nicht mengenmäßig auff älligen und 
konservativen Behandlungsmethoden gelten und festgeschrieben sein.

Uneingeschränktes Einsichtsrecht in die Patientenakte
Das Einsichtsrecht muss uneingeschränkt gewährt werden und darf insbesondere 
nicht durch „entgegenstehende therapeutische Gründe“ eingeschränkt sein. Aufk lä-
rungsbögen sollten z.B. unaufgefordert und kostenfrei ausgehändigt werden.

Faire Beweislast
Die BAGP fordert weitergehende Beweiserleichterungen: Bei einem nachgewiese-
nen Behandlungsfehler muss der Arzt beweisen, dass der Fehler nicht die Ursache 
für den Schaden war. 
Die BAGP fordert die Einführung von Amtsermitt lung bzw. die gerichtliche Pfl icht zur 
Aufk lärung eines Behandlungsfehlers.

Aufk lärungspfl icht bei (vermutetem) Behandlungsfehler
Die BAGP fordert, dass Ärzte, die einen Behandlungsfehler bei einem ihrer Patien-
ten vermuten, ihn darüber aufk lären müssen - nicht nur, wenn der Patient konkret 
danach fragt. 

Verlängerung der Verjährungsfristen auf 10 Jahre 
Die BAGP fordert im Rahmen der besonderen Würdigung der Arzt-Patientenbe-
ziehung eine Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre. Die derzeitige Rege-
lung von drei Jahren ist für viele PatientInnen zu knapp bemessen, weil es gerade bei 
schweren Schädigungen zunächst einmal darum geht, die eigene Gesundheit wie-
derherzustellen.
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Eingrenzung der Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL)
Die BAGP fordert: Keine IGeL-Leistungen in der Kassenarztpraxis. Solange 
dies nicht realisierbar ist, schlagen wir übergangsweise Folgendes vor:

 Ø Zertifi kate („igelfaire Praxis“) für Praxen, die IGeL nur auf ausdrücklichen 
Wunsch der Patientin anbieten. 

 Ø Kassenärzte dürfen IGeL nicht am selben Tag wie gesetzliche Leistun-
gen anbieten.

 Ø Wer IGeL anbietet, muss darüber aufk lären, warum diese Leistung nicht 
von der Gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird.

 Ø Qualitätssicherung für die Erbringung von IGeL-Leistungen. 
 Ø Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauft ragt, zügig neue Be-

handlungsverfahren zu bearbeiten.
 Ø Alles was medizinisch sinnvoll, notwendig und wirtschaft lich ist, muss 

von der Gesetzlichen Krankenversicherung fi nanziert werden.

Reformierung des Gutachterwesens 
Es müssen neutrale und unabhängige Gutachterstellen geschaff en werden, 
die nach einheitlichen und wissenschaft lichen Kriterien arbeiten. 

Umgestaltung des Schlichtungsverfahrens
Die BAGP fordert, dass die bestehenden Einrichtungen zur Schlichtung und 
Begutachtung bei Behandlungsfehlerverdacht  umgewandelt werden in Ein-
richtungen, die von der Ärzteschaft  und den Haft pfl ichtversicherern unab-
hängig sind und der Patientin und ihrem Rechtsbeistand ein Anhörungs-
recht einräumen. 
Solange dies nicht realisierbar ist, muss zumindest das bisherige Schlich-
tungs-/Gutachtenverfahren bundesweit einheitlich gestaltet werden.
Die BAGP fordert, dass die betroff enen ÄrztInnen zur Mitwirkung ver-
pfl ichtet werden und dass es ein Recht auf mündliche Verhandlung gibt, 
damit die Patienten eine faire Chance haben, ihr Problem darzustellen. 

Härtefallfonds
Es müssen Regelungen zu einem Schadensausgleich durch einen Härtf all-
fonds geschaff en werden.

Einsetzung von PatientenfürsprecherInnen in allen Krankenhäusern
Die BAGP fordert ein unabhängiges bundesweites Beschwerdemanage-
ment bzw. Patientenfürsprechersystem in allen Einrichtungen des Gesund-
heitssystems. 

Barrierefreiheit
Die BAGP fordert den barrierefreien Zugang zur medizinischen Versorgung 
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sowie für Migrantinnen und 
Migranten.



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 65

Adressen:
1. Beratungstellen der BAGP-Mitglieder
Aufgrund anstehender Veränderungen können zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
Broschüre zu einigen Beratungsstellen noch keine konkreteren Angaben gemacht werden. 
Bitt e erkundigen Sie sich über die aktuellen Adressen in der: 
Geschäft sstelle der BundesArbeitsGemeinschaft  der PatientInnenstellen 
Waltherstr. 16a, 80337 München, Tel. 089/76755131, Fax 7250474
E-Mail: mail@bagp.de, www.bagp.de, Di bis Do von 13-14 Uhr

PatientInnenstelle Barnstorf
im IGEL e.V.
Dr. Rudolf Dunger Str.1, 49406 Barnstorf
Tel.: 05442/803670, Fax: 991984
barnstorf@patientenstellen.de
www.igel-barnstorf.de

Patientenberatung Magdeburg
Verein WOHLundWEHE e.V.. 
Wiener Straße 2, 39112 Magdeburg
vup-magdeburg@web.de

PatientInnenstelle Bielefeld
im Gesundheitsladen Bielefeld e.V.
Breite Str. 8, 33602 Bielefeld 
Tel.: 0521/133561, Fax: 176106
bielefeld@patientenstellen.de
www.gesundheitsladen-bielefeld.de

PatientInnenstelle München
im Gesundheitsladen München e.V. 
Waltherstr. 16a, 80337 München
Tel.: 089/772565, Fax: 7250474
muenchen@patientenstellen.de
www.gl-m.de

PatientInnenstelle Bremen
im Gesundheitsladen Bremen e.V.
Braunschweiger Str. 53b , 28205 Bremen
Tel.: 0421/493521, Fax: 6991862
bremen@patientenstellen.de

Patientenberatung Rhein-Neckar
im Gesundheitstreff punkt Mannheim
Alphornstr. 2a, 68169 Mannheim
Tel: 0621/3369725, Fax: 3363261
info@patientenberatung-rhein-neckar.de
www.gesundheitstreff punkt-mannheim.de

Patientenstelle Gött ingen
im Gesundheitszentrum KIBIS
Lange-Geismar-Str. 82, 37073 Gött ingen
Tel.: 0551/486766, Fax: 42759
goett ingen@patientenstellen.de

Patientenberatung Rhein-Neckar
Außensprechzeiten (mitt wochs) im 
Heidelberger Selbsthilfebüro
Alte Eppenheimer Str. 38, 69115 Heidelberg
Tel: 06221/6530974, Fax: 151331 

Patienten-Initiative e.V. 
Alsterdorfer Markt 8, 22297 Hamburg
info@patienteninitiative.de
www.patienteninitiative.de

Unabhängige Patientenberatung 
Schwaben
Afrawald 7, 86150 Augsburg
Tel.: 0821/20920371
schwaben@gl-m.de, www.gl-m.de

Patientenstelle Köln
im Gesundheitsladen Köln e.V.
Venloer Str. 46, 50672 Köln
Tel.: 0221/328724, Fax: 2762961 koeln@
patientenstellen.de
www.gesundheitsladen-koeln.de

Unabhängige Patientenberatung 
Tübingen
Europaplatz 3, 72072 Tübingen
Tel.: 07071/254436
tuebingen@patientenstellen.de
www.patientenberatung-tuebingen.de

2. Weitere Beratungsstellen im Verbund
VdK Patienten- und Wohnberatung
Gaisburgstraße 27 70182 Stutt gart 
Tel.: 0711/2483395, Fax.: 0711/2484410 
Verbraucherzentrale Hamburg, 
siehe S. 66

Gesundheitsladen Berlin/Brandenburg 
in Gründung 
Bundesverband Frauengesundheitszentren
www.frauengesundheitszentren.de
bv@frauengesundheitszentren.de

Achtung:
Wegen 
unsicherem 
Datenschutz 
bitt e keine 
personen-
bezogenen 
Gesundheits-
daten über die 
E-Mail-Adressen 
verschicken!
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3. Verbraucherzentralen mit 
Patientenberatung (kostenpfl ichtig)
VZ Berlin
Patientenberatung
Tel.: 030/21485-0, Fax: 2117-201
E-Mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de
www.verbraucherzentrale-berlin.de

VZ Nordrhein-Westf alen 
Patientenberatung
Tel.: 0211/3809-0, Fax: 3809-216
E-Mail: vz.nrw@vz-nrw.de
www..vz-nrw.de

VZ Bremen
Beratungen zu Arzthaft ungsrecht
Tel.: 0421/1607755, Fax: 1607780
E-Mail:
info@verbraucherzentrale-bremen.de
www.verbraucherzentrale-bremen.de

VZ Rheinland-Pfalz
Beratungstelefon Gesundheit
Tel.: 06131/28 48 0, Fax: 284866
E-Mail: info@vz-rlp.de
www.vz-rlp.de.

VZ Hamburg
Beratung zu Gesundheit und Patientenschutz
Tel.: 040/24832-230, Fax: 24832-290
E-Mail: info@vzhh.de
www.vzhh.de

VZ Sachsen-Anhalt
Beratung zu Gesundheitsdienstleistungen 
Tel.: 0345/2980329, Fax: 2980326
E-Mail: vzsa@vzsa.de
www.vzsa.de

VZ Hessen
Beratung zu Gesundheitsdienstleistungen
Tel.: 069/ 97 20 10-900 
Fax: 069/972010-70
E-Mail: vzh@verbraucher.de
www.verbraucher.de

VZ Schleswig Holstein
Beratung im Bereich Gesundheit und 
zahnmedizinische Th emen
Tel.: 0431 - 590 99-0, Fax: 590 99 77
E-Mail: info@vzsh.de
www.vzsh.de

4. Patienteninitiativen
Deutscher Patienten Schutzbund
LV Baden-Württ emberg
Tel.: 07522/978690, Fax: 978691
E-Mail: info.bw@dpsb.de

Deutscher Patienten Schutzbund
LV NRW
Tel.: 02133/46753, Fax: 244955
E-Mail: info@dpsb.de

5. Überregionale Adressen
BAGP BundesArbeitsGemeinschaft  der 
PatientInnenstellen – Geschäft sstelle 
Waltherstr. 16a, 80337 München
Tel. 089/76755131, Fax 7250474
E-Mail: mail@bagp.de, www.bagp.de
Di bis Do von 13-14 Uhr, 
nur Kurzinformation, 
Beratungsstellen siehe Seite 65. 

Notgemeinschaft  Medizingeschädigter 
-Patient im Mitt elpunkt- e.V.
Altstädter Kirchenplatz 6 
91054 Erlangen
Tel.:09131-970988, Fax: 970989
E-Mail: info@bngm.de
www.bngm.de
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Europäisches Verbraucherzentrum 
Deutschland (Zentrale)
Tel.: 07851/99148-0, Fax: 99148-11
E-Mail: info@cec-zev.eu
htt p://www.eu-verbraucher.de 

Standort 1 in Kehl:
c/o Zentrum für Europäischen 
Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl

Standort 2 in Kiel:
Europäisches Verbraucherzentrum Kiel
Andreas-Gayk-Straße 15
24103 Kiel

Bundesinteressengemeinschaft  
Geburtshilfegeschädigter e .V. (BIG)
Enzer Str. 50, 31655 Stadthagen
Tel: 05721/890253691
E-Mail: big-ev@me-post.de
www.big-ev.de

Arbeitskreis Kunstf ehler in der 
Geburtshilfe e.V. 
Rosa-Buchthal-Str. 79 
44135 Dortmund 
Tel.: 0231/5258 72 Fax: 526048 
E-Mail: AKGeV@web.de
www.arbeitskreis-kunstf ehler-
geburtshilfe.de

Arbeitskreis Medizingeschädigter 
Bundesverband (AKMG)
Salzstr. 18, 88316 Isny im Allgäu
Tel.: 07562/3995, Fax: 981468
E-Mail: m.hauser@akmg.de
www.akmg.de

Deutscher Patienten Schutzbund e.V. 
(DPSB)
Hubertusstraße 1A, 41541 Dormagen
Tel.: 02133/46753, Fax: 244955
E-Mail: info@dpsb.de 
www.dpsb.de

Sozialverband VdK Deutschland e.V.
Linienstraße 131, 10115 Berlin
Tel.: 030/9210580-0, Fax: 9210580-110
E-Mail: kontakt@vdk.de
www.vdk.de/deutschland/

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin
Tel.: 030/726222-0, Fax: 726222-311
E-Mail: contact@sozialverband.de
www.sovd.de

Bundesarbeitsgemeinschaft  
SELBSTHILFE von Menschen mit 
Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. 
(BAG SELBSTHILFE) e. V.
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211/31006-0, Fax: 31006-48
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de
www.bag-selbsthilfe.de

Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V. (vzbv)
Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin
Tel.: 030/25800-0, Fax: 25800-518
E-Mail: info@vzbv.de 
www.vzbv.de

Bundesärztekammer
Arbeitsgemeinschaft  der deutschen 
Ärztekammern
Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin
Tel.: 030/400456-0, Fax: 400456-388
E-Mail: info@baek.de
www.bundesaerztekammer.de

Bundespsychotherapeutenkammer
Arbeitsgemeinschaft  der Landeskammern 
(BPtK)
Klosterstr. 64, 10179 Berlin
Tel.: 030/278785-0, Fax: 278785-44
E-Mail: info@bptk.de
www.bptk.de

Karl-Josef Laumann
Patienten- und Pfl egebeauft ragter der 
Bundesregierung 
Friedrichstr. 108, 10117 Berlin
Tel.: 030/18441-3420, Fax:18441-3422
www.patientenbeauft ragter.de

UPD - Patientenberatung Deutschland 
Gesellschaft er: Sanvartis GmbH
Tel.: 0800/0117722

5. Überregionale Adressen Fortsetzung



Patientenrechte
Ärztepfl ichten 68

Patientenrechte – Ärztepfl ichten
ist seit Anfang der neunziger Jahre in mehreren Aufl agen erschienen und 

immer noch eines der zentralen Th emen in den Patienten beratungsstellen. 

In dieser Zeit ist viel passiert:

• Das Gesundheits- und das Justizministerium haben mit Akteuren die 

Broschüre „Patientenrechte in Deutschland heute“ aufgelegt.

• Das Modellprojekt „Unabhängige Patientenberatung Deutsch-

land UPD“ wurde beschlossen und 2011 in die Regelförderung über-

führt. Ab 1.1.2016 wird die UPD vom kommerziellen Anbieter 

Sanvartis angeboten.

• Die Patientenbeteiligung hat in den Ausschüssen der Selbst-

verwaltung Kassen/Kassenärzte schon einiges erreichen können, auch 

wenn das Stimmrecht und das Herstellen von Transparenz 

bisher nicht dazugehört.

• Seit 2004 gibt es Bundespatientenbeauft ragte und auch in einigen 

Bundesländern wurden Patientenbeauft ragte installiert.

• Am 26.2.2013 wurde das Patientenrechtegesetz verabschiedet.

Trotz allem gibt es immer noch große Wissenslücken über die Patienten-

rechte und Schwierigkeiten, diese Rechte auch durchzusetzen.

Wir wollen mit dieser komplett  überarbeiteten Broschüre dazu beitragen, 

dass Patientinnen und Patienten gut informiert sind.

München, Januar 2016
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